




Rechtsschutzversicherung oder Haftpflichtversicherung des
Auftraggebers. Ihnen gegenüber kann der Rechtsanwalt
beide von der Gebührenanrechnung betroffenen Gebühren
fordern, jedoch insgesamt nicht mehr als den um den An-
rechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden
Gebühren. Damit bleiben grundsätzlich beide Gebühren-
ansprüche unangetastet, was die weitere Anwendung der
Rechtsprechung des BGH ausschließt, infolge der Anrech-
nung der Geschäftsgebühr entstehe die Verfahrensgebühr
von Anfang an in gekürzter Höhe. Der Rechtsanwalt kann
somit beide Gebühren, etwa die 1,0 Verfahrensgebühr nach
Nr. 3305 VV RVG für die Vertretung im Mahnverfahren und
die 1,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG für die Ver-
tretung im Streitverfahren, jeweils in voller Höhe geltend
machen. Jedoch kann der Rechtsanwalt von seinem Auftrag-
geber nicht mehr als den um den Anrechnungsbetrag ver-
minderten Gesamtbetrag der beiden Gebühren verlangen.
Dies erfordert folgende Berechnungsschritte:
9 Zunächst sind die einzelnen von der Anrechnung erfass-
ten Gebühren zu ermitteln.
9 Sodann ist der Anrechnungsbetrag zu berechnen.
9 Anschließend ist der Gesamtbetrag der Gebühren zu er-
mitteln, die von der Gebührenanrechnung erfasst sind.
9 Von diesem Gesamtbetrag ist der Anrechnungsbetrag ab-
zuziehen.

Hierbei hat der Rechtsanwalt die Wahl, welche der Ge-
bühren er fordert. Falls die Gebühren von verschiedenen Per-
sonen geschuldet werden, hat er auch die Wahl, welchen
Schuldner er in Anspruch nimmt.

Beispiel 1

Wegen einer Kaufpreisforderung in Höhe von 12.000 Euro hat der
Rechtsanwalt den Auftraggeber als Antragsteller im Mahnverfah-
ren vertreten und im anschließenden Streitverfahren nach mündli-
cher Verhandlung ein der Klage stattgebendes Urteil erwirkt.
Zunächst sind beide gebührenrechtlichen Angelegenheiten geson-
dert abzurechnen:
I. Mahnverfahren:
1. 1,0 Verfahrensgebühr, Nr. 3305 VV RVG

(Wert: 12.000 Euro) 526,00 Euro
2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 Euro
3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 103,74 Euro

Summe: 649,74 Euro

II. Rechtsstreit:
1. 1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

(Wert: 12.000 Euro) 683,80 Euro
2. 1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG

(Wert: 12.000 Euro) 631,20 Euro
3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 Euro

Zwischensumme: 1.335,00 Euro
4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 253,65 Euro
Summe: 1.588,65 Euro
insgesamt somit in beiden Angelegenheiten: 2.238,39 Euro

III. Anrechnung:
Nach der Anmerkung zu Nr. 3305 VV RVG
unterliegen der Anrechnung:
1. 1,0 Verfahrensgebühr (Wert: 12.000 Euro) 526,00 Euro
2. 19 % Umsatzsteuer 99,94 Euro
Summe: 625,94 Euro
Die Gesamtvergütung von 2.238,39 Euro
vermindert sich somit um diese 625,94 Euro auf 1.612,45 Euro.

Auf welche der beiden hier in Betracht kommenden Ver-
fahrensgebühren der Rechtsanwalt die Anrechnung rech-
nerisch vornimmt, bleibt seinem pflichtgemäßen Ermessen
überlassen.

Beispiel 2

In Beispiel 1 vermindert der Rechtsanwalt die Verfahrensgebühr
des Mahnverfahrens um den Anrechnungsbetrag, sodass dann fol-
gende Kostenberechnungen zu erstellen sind:
I. Mahnverfahren:
1. 1,0 Verfahrensgebühr, Nr. 3305 VV RVG

(Wert: 12.000 Euro) 526,00 Euro
abzüglich Anrechnungsbetrag – 526,00 Euro
Rest: 0,00 Euro

2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 Euro
3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 3,80 Euro
Summe: 23,80 Euro

II. Rechtsstreit:
wie im Beispiel 1 mit 1.588,65 Euro
insgesamt somit in beiden Angelegenheiten: 1.612,45 Euro

Beispiel 3

Der Rechtsanwalt kann in Beispiel 1 jedoch auch die in dem
Rechtsstreit entstehende Verfahrensgebühr um den Anrechnungs-
betrag vermindern. Dann hat er folgende Kostenberechnungen zu
erstellen:
I. Mahnverfahren:

wie in Beispiel 1 mit 649,74 Euro

II. Rechtsstreit:
1. 1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

(Wert: 12.000 Euro) 683,80 Euro
abzüglich Anrechnungsbetrag – 526,00 Euro
Rest: 157,80 Euro

2. 1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG
(Wert: 12.000 Euro) 631,20 Euro

3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 Euro
Zwischensumme: 809,00 Euro

4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 153,71 Euro
Summe: 962,71 Euro
insgesamt errechnet sich eine
Gesamtvergütung von 1.612,45 Euro

Unabhängig davon, auf welche Gebühr der Rechtsanwalt die
Anrechnung vornimmt, bleibt der Gesamtbetrag der Vergü-
tung im Regelfall gleich hoch. Ausnahmsweise können sich
dann Verschiebungen ergeben, wenn die Vergütungen in
den beiden Angelegenheiten mit unterschiedlichen Umsatz-
steuer-Sätzen zu versteuern sind.

2. Gebührenanrechnung gegenüber Dritten

Da die Gebührenanrechnung gem. § 15 a Abs. 1 RVG den Be-
stand der einzelnen Gebührenansprüche des Rechtsanwalts
gegen seinen Auftraggeber unberührt lässt, wirkt sich die
Anrechnung grundsätzlich nicht auch im Verhältnis gegen-
über einem Dritten aus. Dies hat zur Folge, dass abweichend
von der bisher herrschenden Auffassung in der Rechtspre-
chung die teilweise Anrechnung der Geschäftsgebühr auf die
Verfahrensgebühr des nachfolgenden Rechtsstreits im Kos-
tenfestsetzungsverfahren im Regelfall nicht zu berücksichti-
gen ist.19 Um jedoch zu verhindern, dass der erstattungs-
pflichtige Dritte dem erstattungsberechtigten Auftraggeber
einen höheren Gebührenbetrag erstatten muss, als diesem
im Verhältnis gegenüber seinem Rechtsanwalt angefallen ist,
kann sich der Erstattungspflichtige ausnahmsweise in den
drei in § 15 a Abs. 2 RVG abschließend aufgeführten Fall-
gestaltungen auf die Gebührenanrechnung berufen.

Wer Dritter im Sinne dieser Vorschrift ist, ist im Gesetz
nicht geregelt. Hierunter fallen all diejenigen, die nicht am
Mandatsverhältnis beteiligt sind. In erster Linie sind das die-
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jenigen, die dem Auftraggeber aus materiellem Recht oder
nach prozessualen Vorschriften die Anwaltsvergütung zu er-
statten haben. Hierunter fallen somit nicht die eigene
Rechtsschutzversicherung oder die eigene Haftpflichtver-
sicherung, wohl aber die Rechtsschutzversicherung und die
Haftpflichtversicherung des erstattungspflichtigen Gegners.
Dritter kann aber auch die Staatskasse sein, die dem Auftrag-
geber Kosten zu erstatten hat, beispielsweise im Falle eines
Freispruchs gem. § 467 StPO.

Nur in den folgenden drei Fallgestaltungen kann sich der
Dritte ausnahmsweise auf die Anrechnung berufen:

a) Anspruch auf eine der beiden Gebühren erfüllt
Der Dritte muss den Anspruch auf eine der beiden von der
Anrechnung erfassten Gebühren erfüllt haben, etwa durch
Zahlung oder Aufrechnung. Dasselbe gilt im Falle der Mehr-
fachanrechnung, bei der insgesamt mehrere Gebühren von
mehreren Anrechnungsvorschriften erfasst sein können.20

Beispiel 4

Im Beispiel 1 hat der Antragsgegner und spätere Beklagte dem
Antragsteller die 1,0 Verfahrensgebühr nach Nr. 3305 VV RVG in
Höhe von 526,00 Euro nebst anteiliger Umsatzsteuer gezahlt. Er
kann sich deshalb im Kostenfestsetzungsverfahren, in dem der
Antragsteller und Kläger die 1,3 Verfahrengebühr nach Nr. 3100
VV RVG zur Festsetzung angemeldet hat, auf die Anrechnung be-
rufen. Festzusetzen ist dann nur der im Beispiel 3 unter II. berech-
nete Restbetrag von 962,71 Euro.

Der Gesetzgeber hat nicht die Rechtsfolgen geregelt,
wenn die Erfüllung der einen Gebühr zwischen den Beteilig-
ten streitig ist. Hier ist dann auf die Regeln des jeweiligen
Verfahrensrechts abzustellen. Im Kostenfestsetzungsverfah-
ren hat derjenige die Darlegungs- und Glaubhaftmachungs-
last für die Erfüllung, der sich auf die Zahlung der einen
Gebühr beruft. Im Regelfall ist dies der Erstattungspflichtige,
der beispielsweise einen Überweisungsbeleg oder eine Quit-
tung vorzulegen hat. Lässt sich die Zahlung im Kostenfest-
setzungsverfahren nicht aufklären, geht dieses non liquet zu
Lasten des Erstattungspflichtigen, die Anrechnung ist somit
nicht zu berücksichtigen.21

b) Vollstreckungstitel wegen eines der beiden Ansprüche
Der Dritte kann sich auf die Anrechnung auch dann berufen,
wenn gegen ihn ein Vollstreckungstitel wegen einer der von
der Gebührenanrechnung erfassten Gebühren besteht. Als
Vollstreckungstitel kommen beispielsweise ein Vollstre-
ckungsbescheid, ein Urteil, ein gerichtlich geschlossener
Vergleich oder eine notarielle Urkunde in Betracht. Die
Rechtskraft dieses Titels ist nicht erforderlich.

Beispiel 5

K beauftragt seinen Rechtsanwalt im Rahmen des Vertretungs-
mandats, gegen B eine rückständige Kaufpreisforderung in Höhe
von 8.000 Euro geltend zu machen. Mehrere Schriftsätze seines
Rechtsanwalts und eine telefonische Unterredung bleiben erfolg-
los, sodass K die Hauptforderung und – als Verzugsschaden – die
Kosten seiner vorgerichtlichen Rechtsverfolgung einklagt, die er
wie folgt berechnet:
I. Außergerichtliche Vertretung:
1. 1,3 Geschäftsgebühr, Nr. 2300 VV RVG

(Wert: 8.000 Euro) 535,60 Euro
2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 Euro
3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 105,56 Euro
Summe: 661,16 Euro

Im anschließenden Rechtsstreit erwirkt K nach streitiger mündli-
cher Verhandlung ein der Klage stattgebendes Urteil. Im Kosten-
festsetzungsverfahren macht K geltend:

II. Rechtsstreit:
1. 1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

(Wert: 8.000 Euro) 535,60 Euro
2. 1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG

(Wert: 8.000 Euro) 494,40 Euro
3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 Euro

Zwischensumme: 1.050,00 Euro
4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 199,50 Euro
Summe: 1.249,50 Euro
Im Kostenfestsetzungsverfahren beruft sich B darauf, die der – teil-
weisen – Anrechnung nach Vorbem. 3 Abs 4 VV RVG unterlie-
gende Geschäftsgebühr sei bereits in dem Urteil tituliert.
Im Kostenfestsetzungsverfahren ist deshalb die um den Anrech-
nungsbetrag – hier 0,65 Geschäftsgebühr – verminderte Verfah-
rensgebühr sowie die übrigen Gebühren und Auslagen festzuset-
zen.

c) Beide Gebühren in demselben Verfahren geltend
gemacht

Schließlich kann sich der Dritte auf die Anrechnung auch
dann berufen, wenn beide der Anrechnung unterliegenden
Gebühren in demselben Verfahren gegen ihn geltend ge-
macht werden. Hierbei ist nicht eindeutig geregelt, was unter
demselben Verfahren zu verstehen ist.

Beispiel 6

Im Beispiel 5 hat der Kläger die Geschäftsgebühr als Verzugsscha-
den im Hauptsacheprozess geltend gemacht, während er die Ver-
fahrensgebühr nebst anderen Gebühren und Auslagen im an-
schließenden Kostenfestsetzungsverfahren geltend macht. Streng
genommen handelt es sich hierbei nicht um dasselbe Verfahren.
Jedoch kann sich der Beklagte auf die Anrechnung deshalb beru-
fen, weil mit dem der Klage stattgebenden Urteil auch hinsichtlich
der Geschäftsgebühr gegen ihn ein Vollstreckungstitel besteht.
Dies führt dann zur – teilweisen – Anrechnung der Geschäfts-
gebühr im Kostenfestsetzungsverfahren.

Erstaunlicher Weise ist im Gesetz nicht bestimmt, dass
die erstattungsberechtigte Partei eine der von der Anrech-
nung erfassten Gebühren mit Erfolg geltend gemacht hat.

Beispiel 7

Im Beispiel 6 ist die Klage wegen der Geschäftsgebühr abgewie-
sen worden, weil der Beklagte zum Zeitpunkt der Einschaltung des
Rechtsanwalts nicht im Verzug gewesen war.
Geht man von „demselben Verfahren“ aus, so kann sich der Be-
klagte auch hier auf die – teilweise – Anrechnung der Geschäfts-
gebühr berufen, weil für die Berücksichtigung der Anrechnung nur
Voraussetzung ist, dass der Kläger beide Gebühren geltend ge-
macht hat. In einem solchen Fall wird die Rechtsprechung wohl
unter Hinweis auf Sinn und Zweck der Bestimmung des § 15 a
Abs. 2 RVG die Berücksichtigung der Anrechnung nur auf die Fälle
der erfolgreichen Geltendmachung eine der beiden Gebühren be-
schränken.

d) Berufen
Nach dem Wortlaut des § 15 a Abs. 2 RVG kann sich der
Dritte in einer der drei aufgezählten Fallgestaltungen auf die

MN Mitteilungen

20 Siehe etwa OLG Stuttgart RVGreport 2009, 100 (Hansens) bei außergerichtlicher
Vertretung im Rahmen eines Vertretungsmandats, bei Durchführung eines selbst-
ändigen Beweisverfahrens und anschließendem Hauptsacheprozess, siehe ferner
Hansens RVGreport 2009, 81 ff.

21 Hinsichtlich der Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast gelten die Ausführungen
des VIII. Zivilsenat des BGH in seinem Beschluss vom 22.1.2008, NJW 2008,
1323 = RVGreport 2008, 148 (Hansens) auch weiterhin.
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Anrechnung berufen. Hieraus folgt, dass sich der Dritte auf
die Anrechnung nicht berufen muss. Andererseits ergibt
sich aus der Formulierung des Gesetzes, dass die Anrech-
nung nur auf die Berufung auf eine der drei Fallgestaltungen
zu berücksichtigen ist. Diese erfordert einen über die Äuße-
rung bloßer Vermutungen hinaus gehenden Sachvortrag.22

Somit ist die Anrechnung im Verhältnis zu Dritten nicht von
Amts wegen zu berücksichtigen.

Dies gilt ausnahmsweise nur dann nicht, wenn die Vo-
raussetzungen für die Anrechnung gerichtskundig sind, sie
sich beispielsweise aus den Akten ergeben.

Beispiel 8

Im Beispiel 5 hat das Prozessgericht der Klage hinsichtlich des
Verzugsschadens in der Form der Geschäftsgebühr und der
Hauptsache stattgegeben. Im Kostenfestsetzungsverfahren äußert
sich der angehörte Beklagte nicht.
Nach dem Gesetzeswortlaut wäre im Kostenfestsetzungsverfahren
an sich die 1,3 Verfahrensgebühr ohne Berücksichtigung der teil-
weisen Anrechnung der Geschäftsgebühr – festzusetzen. Da der
mit dem Kostenfestsetzungsverfahren befasste Rechtspfleger je-
doch dem Akteninhalt ohne weiteres entnehmen kann, dass auch
die der Anrechnung unterliegende Geschäftsgebühr im Urteil titu-
liert ist, darf er an der Schaffung eines dem materiellen Recht zu-
wider laufenden Kostenfestsetzungsbeschluss nicht mitwirken.
Auch in diesem Fall ist somit die um den Anrechnungsbetrag ver-
minderte Verfahrensgebühr festzusetzen.

Um dem Dritten – hier also dem Erstattungspflichtigen –
die Berufung auf die Anrechnung im Kostenfestsetzungsver-
fahren zu ermöglichen, setzt dies zwingend die an sich
schon wegen des rechtlichen Gehörs erforderliche Anhörung
zu dem Kostenfestsetzungsantrag unter Übersendung einer
Abschrift hiervon voraus. Dies gilt bei der Kostenausglei-
chung für beide Parteien.

Probleme wird auch die Titulierung der Anwaltsgebüh-
ren des Antragstellers im – automatischen – Mahnverfahren
mit sich bringen. Auch hier ist die in der Anm. zu Nr. 3307
VV RVG angeordnete Anrechung der Verfahrensgebühr auf
die Verfahrensgebühr nach Nr. 3305 VV RVG bei Aufnahme
der Anwaltskosten in den Vollstreckungsbescheid an sich
nur zu berücksichtigen, wenn sich der Antragsgegner hie-
rauf beruft. Da jedoch die meisten Antragsgegner weder ge-
gen den Mahnbescheid Widerspruch noch gegen den Voll-
streckungsbescheid Einspruch einlegen, werden sie sich
auch nicht auf die Anrechnung berufen. Die am Wortlaut
des § 15 a Abs. 2 RVG orientierte Behandlung der Mahn-
verfahren würde somit in vielen Fällen dazu führen, dass
abweichend vom bisherigen Rechtsstand beide Verfahrensge-
bühren des Antragsteller-Vertreters im Vollstreckungs-
bescheid tituliert werden.

Nicht geregelt ist der Fall, ob sich der Dritte auf die An-
rechnung der Gebühr in bestimmter Weise berufen kann,
was bei voneinander abweichenden Kostenentscheidungen
durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann.

Beispiel 9

Der Rechtsanwalt des Klägers hat den Auftraggeber zunächst im
selbständigen Beweisverfahren als Antragsteller vertreten und dort
eine 1,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG verdient. Im an-
schließenden Hauptsacheprozess ist dem Rechtsanwalt dann eine
weitere 1,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG angefallen.
Nach Vorbem. 3 Abs. 5 VV RVG ist die im selbständigen Beweis-
verfahren entstandene Verfahrensgebühr auf die im Rechtsstreit
entstandene Verfahrensgebühr anzurechnen. Gem. § 15 a Abs. 1

RVG kann der Rechtsanwalt jedoch wählen, ob er die Verfahrens-
gebühr des selbständigen Beweisverfahrens auf diejenige des
Rechtsstreits oder – ungekehrt – die Verfahrensgebühr des
Rechtsstreits auf diejenige des selbständigen Beweisverfahrens
anrechnet. Hinsichtlich des Vergütungsanspruchs gegen den eige-
nen Auftraggeber ergeben sich – abgesehen von unterschiedli-
chen Umsatzsteuersätzen – keine Unterschiede. Gegenüber dem
Dritten können sich jedoch Unterschiede daraus ergeben, dass die
Kostenentscheidungen für die einzelnen Verfahren unterschiedlich
sind.

Beispiel 10

Im Beispiel 9 hat der Beklagte von den Kosten des selbständigen
Beweisverfahrens 70 Prozent zu tragen, während er die Kosten
des Rechtsstreits in voller Höhe zu erstatten hat.
Erfolgt die Anrechnung der Verfahrensgebühr des Rechtsstreits
auf die Verfahrensgebühr des selbständigen Beweisverfahrens, so
sind die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens auf Kläger-
seite ohne Berücksichtigung der Verfahrensgebühr auszugleichen.
Die Kosten des Rechtsstreits, darunter die unverminderte 1,3 Ver-
fahrensgebühr, hat hingegen der Beklagte in vollem Umfang zu er-
statten.

Beispiel 11

Beruft sich der Beklagte im Kostenfestsetzungsverfahren hingegen
darauf, die dem Klägervertreter im selbständigen Beweisverfahren
angefallene 1,3 Verfahrensgebühr sei auf die im Rechtsstreit ent-
standene Verfahrensgebühr anzurechnen, so ist zwar die im
selbständigen Beweisverfahren entstandene Verfahrensgebühr
auszugleichen. Bei den in vollem Umfang vom Beklagten zu tra-
genden Kosten des Rechtsstreits ist jedoch die Verfahrensgebühr
infolge der Anrechnung nicht zu berücksichtigen.

3. Anrechnung im Verhältnis zur Staatkasse

Unter welchen Voraussetzungen die Gebührenanrechnung
beim beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalt im Verhält-
nis zur Staatskasse zu berücksichtigen ist, hat der Gesetz-
geber nicht ausdrücklich geregelt. Dies ergibt sich nur indi-
rekt aus den in § 55 Abs. 5 Satz 2 und 3 RVG neu geregelten
Erklärungen. Nach § 55 Abs. 5 Satz 3 RVG hat der Rechts-
anwalt nur Zahlungen auf eine anzurechnende Gebühr an-
zugeben, wobei die Angabe auch den Gebührensatz oder den
Betrag der Gebühr und bei Wertgebühren auch den zu-
grunde gelegten Wert einschließt. Hieraus ergibt sich umge-
kehrt, dass eine Gebührenanrechnung im Verhältnis zur
Staatskasse dann nicht zu berücksichtigen ist, wenn der
Rechtsanwalt keine Zahlungen erhalten hat.

Beispiel 12

Im Beispiel 5 ist der Rechtsanwalt wegen der rückständigen Kauf-
preisforderung für den Auftraggeber im Rahmen eines Vertre-
tungsmandats tätig geworden. Für den anschließenden Rechts-
streit wird der Anwalt dem Kläger dann im Rahmen der
Prozesskostenhilfe beigeordnet. Zahlungen auf die Vergütung für
die vorgerichtliche Vertretungstätigkeit hat der Rechtsanwalt nicht
erhalten. Folgerichtig gibt er in seinem Festsetzungsantrag nach
§ 55 Abs. 1 RVG an, dass er keine Zahlungen auf eine anzurech-
nende Gebühr erhalten hat.
Abweichend von einem großen Teil der Rechtsprechung23 ist also
die dem PKH-Anwalt aus der Staatskasse zu zahlende 1,3 Verfah-
rensgebühr nicht um den Anrechnungsbetrag zu kürzen.

Allerdings hat der Gesetzgeber nicht den Streit geklärt,
ob die Zahlungen gem. § 58 Abs. 2 RVG auf den Differenz-
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betrag zwischen Wahl- und PKH-Anwaltsvergütung zu ver-
rechnen sind oder nicht.24 Die Gesetzesbegründung25 spricht
allerdings für eine Verrechnung zunächst auf den Differenz-
betrag.

Ebenso wenig ergibt sich aus der Neufassung des § 55
Abs. 5 RVG, ob im Falle der Zahlung beispielsweise der Ge-
schäftsgebühr an den PKH-Anwalt die Anrechnung nach der
Wahlanwaltsgebühren-Tabelle des § 13 RVG, nach der ja die
Geschäftsgebühr gezahlt worden ist, oder nach der PKH-An-
waltsgebühren-Tabelle des § 49 RVG zu erfolgen hat.26 Die erste
Auffassung kann insbesondere bei höheren Gegenstandswer-
ten trotz der nur teilweise vorzunehmenden Anrechnung der
Geschäftsgebühr dazu führen, dass dem PKH-Anwalt von der
ihm aus der Staatskasse zustehenden Verfahrensgebühr nichts
mehr oder fast nichts mehr übrig bleibt.

Jedenfalls ist durch die Neuregelung des § 55 Abs. 5 RVG
klargestellt, dass der beigeordnete oder bestellte Rechts-
anwalt in seinem Festsetzungsantrag im Regelfall keine An-
gaben darüber machen muss, ob er für den Auftraggeber vor-
gerichtlich tätig gewesen ist.

IV. Inkrafttreten

Die Neuregelungen der §§ 15 a und 55 Abs. 5 RVG treten
nach Artikel 10 Satz 2 des Gesetzes zur Modernisierung von
Verfahren ...... am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Wann die Verkündung erfolgt, stand zum Redaktionsschluss
noch nicht fest. Dieser Zeitpunkt wird deshalb nachfolgend
als „Stichtag“ bezeichnet. Demgegenüber tritt der größte Teil
der übrigen nicht das RVG betreffenden Vorschriften dieses
Gesetzes erst zum 1.9.2009 in Kraft.

Eine Rückwirkung hat der Gesetzgeber aus verfassungs-
rechtlichen Gründen nicht angeordnet. Nicht ganz eindeutig
ist, ob die Neuregelung – was sicher sinnvoll wäre – sofort
am Stichtag anwendbar ist. Dann wären §§ 15a, 55 Abs. 5
RVG unabhängig vom Zeitpunkt der Auftragserteilung oder
der Beiordnung des Rechtsanwalts ab dem Stichtag anzu-
wenden oder es greift die allgemeine Übergangsregelung in
§ 60 Abs. 1 Satz 1 RVG ein. Dann würde das bisherige Recht
ohne die neuen Anrechnungsregelungen dann noch weiter-
gelten, wenn der Rechtsanwalt den unbedingten Auftrag zur
Erledigung derselben Angelegenheit vor dem Stichtag erhal-
ten hat oder er vor diesem Stichtag gerichtlich bestellt oder
beigeordnet worden ist. Hieraus ergeben sich jedoch Pro-
bleme, weil Grundlage der in § 15 a RVG neu geregelten An-
rechnung (mindestens) zwei verschiedene Aufträge darstel-
len, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten erteilt
worden sind.

Beispiel 13

Im Beispiel 5 hat der Auftraggeber den Rechtsanwalt mit der au-
ßergerichtlichen Vertretung vor dem Stichtag beauftragt, während
der Auftrag für die Vertretung in dem Rechtsstreit nach dem In-
krafttreten der Gesetzesänderung erteilt worden ist.
Die Frage der in § 15 a Abs. 1 RVG neu geregelten Anrechnung
stellt sich erst mit dem Anfall der zweiten der Anrechnung unterlie-
genden Gebühr, die hier aufgrund des nach dem Stichtag erteilten
Prozessauftrages unter der Geltung des neuen Rechts angefallen
ist. Der Rechtsanwalt kann somit die Anrechnung nach § 15 a
Abs. 1 RVG vornehmen, obwohl die ebenfalls von der Anrechnung
erfasste Geschäftsgebühr aufgrund des vor dem Stichtag erteilten
Vertretungsauftrages angefallen ist.

Für die Regelungen des § 15 a Abs. 2 RVG und des § 55
Abs. 5 Satz 2 und 3 RVG stellt sich jedoch die grundsätzliche
Frage, ob sie ungeachtet der Übergangsvorschrift des § 60
Abs. 1 Satz 1 RVG auch für zeitlich vor dem Stichtag erteilte
Aufträge Anwendung finden. Zum einen ist kein Grund er-
sichtlich, warum sich beispielsweise der erstattungspflichtige
Dritte nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht gem. § 15 a
Abs. 2 RVG auf die Gebührenanrechnung berufen darf, weil
die dem gegnerischen Prozessbevollmächtigten erteilten Auf-
träge oder jedenfalls einer der beiden Aufträge vor dem
Stichtag erteilt worden sind. Für eine Anwendung der Neu-
regelung auch in Altfällen spricht auch der Umstand, dass
der Gesetzgeber mit den neuen beiden Vorschriften lediglich
das geregelt hat, was sich seiner Auffassung nach bereits aus
der früheren Fassung des RVG ergeben hat. Er wollte näm-
lich die unsinnige Rechtsprechung des BGH ausdrücklich
rückgängig machen, nach der die Verfahrensgebühr im Falle
der Anrechnung der Geschäftsgebühr von vornherein nur in
gekürzter Höhe entsteht.27 Damit handelt es sich um eine in
der Form einer Gesetzesnovelle verbreitete Klarstellung des
Gesetzgebers zu der früheren Gesetzesfassung.28

V. Und wenn sie nicht gestorben sind ...

Mit der Einfügung des § 15 a RVG und der Neufassung des
§ 55 Abs. 5 RVG hat der Gesetzgeber die größten für die
Mandanten und auch deren Rechtsanwälte aufgetretenen
Nachteile der Rechtsprechung des BGH und vieler OLG zur
Anrechnung insbesondere der Geschäftsgebühr rückgängig
gemacht. Einige Mängel der Neuregelung sind bereits jetzt
erkennbar und müssen von der Rechtsprechung behoben
werden. Die Hauptprobleme, die sich aus der unseligen
Rechtsprechung des BGH ergeben haben, sind jedoch damit
beseitigt. Mit ihr können Rechtsanwälte und ihre Auftrag-
geber, Richter, Rechtspfleger und Urkundsbeamte ganz gut
leben.

24 Siehe Hansens AnwBl 2009, 293, 294 und aus neuerer Zeit OVG Hamburg RVGre-
port 2009, 104 (Hansens) für Verrechnung und KG RVGreport 2009, 107 (Hansens)
gegen Verrechnung.

25 „Damit stehen dem Urkundsbeamten für die Festsetzung der Vergütung alle Daten
zur Verfügung, die er benötigt, um zu ermitteln, in welchem Umfang die Zahlungen
nach § 58 Abs. 1 und 2 RVG auf die anzurechnende Gebühr als Zahlung auf die
festzusetzende Gebühr zu behandeln sind.“

26 Siehe zu den unterschiedlichen Rechtsauffassungen Hansens AnwBl 2009, 293,
294 mit Berechnungsbeispielen.

27 Siehe hierzu die Gesetzesbegründung: „Dieses Verständnis der Anrechnung (in
der Rechtsprechung des BGH) führt zu unbefriedigenden Ergebnissen, weil es
den Auftraggeber benachteiligt ... Eine kostenbewusste Partei müsste deshalb die
außergerichtliche Einschaltung eines Rechtsanwalts ablehnen und ihm stattdes-
sen sofort Prozessauftrag erteilen. Soweit Rahmengebühren anzurechnen sind,
wird das Kostenfestsetzungsverfahren über dies mit einer materiell-rechtlichen
Prüfung belastet, für die es sich nicht eignet. Beides läuft unmittelbar den Absich-
ten zuwider, die der Gesetzgeber mit dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ver-
folgt hat.“

28 So bereits Hansens RVGreport 2009, 161, 164.
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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Ein Jahr Erfolgshonorare –
Empirische Ergebnisse zu
einer erzwungenen Reform
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch-Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Erfolgshonorar – seit dem 1. Juli 2008 in bestimmten
Fällen zulässig – hat seine Liebhaber gefunden. Am ehesten
wird es von gewerblichen Mandanten nachgefragt und von
größeren Kanzleien abgeschlossen, wie die ersten Ergebnisse
einer Befragung des Soldan Institut für Anwaltmanagement
belegen. Immerhin geben 20 Prozent der befragten Anwälte
an, dass sie schon einmal auf Erfolgsbasis ein Honorar ver-
einbart haben.

I. Neuregelung des Verbots des Erfolgshonorars

Vor einem Jahr – mit Wirkung zum 1. Juli 2008 – ist das zu-
vor uneingeschränkte, in § 49b Abs. 2 BRAO statuierte Ver-
bot des anwaltlichen Erfolgshonorars durch den Gesetzgeber
gelockert worden1. Freiwillig erfolgte diese Liberalisierung
des Vergütungsrechts freilich nicht, angestoßen wurde sie
durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 12. Dezember 20062. Der Beschluss stellte fest, dass das
Verbot des anwaltlichen Erfolgshonorars mit dem Grund-
recht auf freie Berufsausübung nicht vereinbar sei, soweit es
selbst dann zu beachten ist, wenn mit der Vereinbarung ei-
nes Erfolgshonorars besonderen Umständen in der Person
des Auftraggebers Rechnung getragen werden soll, die die-
sen sonst davon abhielten, seine Rechte zu verfolgen. Der
Gesetzgeber war in Folge dieser Entscheidung verpflichtet,
zumindest diese Fälle vom gesetzlichen Verbot auszuneh-
men (sog. „kleine Lösung“). Ihm stand es aber ebenso offen,
das Verbot insgesamt aufzuheben und Erfolgshonorare
schlechthin zuzulassen (sog. „große Lösung“)3.

Die Politik hat sich schließlich, wohl auch aufgrund des
Zeitdrucks, der eine Neuregelung bis zum 30. Juni 2008 er-
forderte, für die „kleine Lösung“ entschieden. Ein Erfolgs-
honorar darf nach § 49b Abs. 2 BRAO i. V. m. § 4a RVG nur
dann vereinbart werden, „wenn der Auftraggeber aufgrund
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrach-
tung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der
Rechtsverfolgung abgehalten würde“4. Wie eng dieses Verbot
angesichts des Kriteriums der „verständigen Betrachtung“
tatsächlich ist, wird unterschiedlich beurteilt5. Der Sache
nach ist es aber zu einer umfassenden Freigabe von Erfolgs-
honoraren nicht gekommen.

Im Rahmen der Befragung zum Berufsrechtsbarometer
2009 gaben im Mai 2009 rund 1.400 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte Auskunft über ihre Erfahrungen mit Erfolgs-
honoraren seit deren teilweiser Freigabe zum 1. Juli 2008.
Gefragt wurden sie zum einem nach dem Interesse der Man-
danten an Erfolgshonoraren, zum anderen nach der Verein-
barungshäufigkeit einer solchen spekulativen Vergütung.

II. Interesse der Mandanten an Erfolgshonoraren

Die Teilnehmer des Berufsrechtsbarometers wurden zu-
nächst um Mitteilung gebeten, wie häufig sie unter Geltung
des neuen Rechts von ihren Mandanten auf die Möglichkeit,
ein Erfolgshonorar zu vereinbaren, angesprochen werden.
Im Nachgang zu der Entscheidung des BVerfG war in der
Anwaltschaft eine gewisse Furcht auszumachen, dass die
Bevölkerung aufgrund der Berichterstattung über Erfolgs-
honorare Mandate in starkem Maße auf spekulativer Grund-
lage erteilen würde. Hier zeigt das Berufsrechtsbarometer
2009 auf, dass diese Befürchtungen zum Teil übertrieben wa-
ren, dass allerdings mit Nachfragen der Mandanten nach ei-
ner spekulativen Vergütung durchaus gerechnet werden
muss. Immerhin 18 Prozent der befragten Rechtsanwälte
wurden im Verlauf des letzten Jahres zumindest gelegentlich
auf die Möglichkeit der Vereinbarung einer erfolgsbasierten
Vergütung angesprochen. 36 Prozent geben an, dass dies
eher selten der Fall gewesen sei, während knapp die Hälfte
der Befragten (46 Prozent) nach eigenem Bekunden von ih-
ren Mandanten seitdem noch nicht auf ein mögliches Er-
folgshonorar angesprochen worden ist.
Bei einer differenzierten Betrachtung zeigt sich, dass ins-
besondere Mandanten überörtlicher und internationaler
Sozietäten die Möglichkeit einer Vereinbarung eines Erfolgs-
honorars ansprechen: 12 Prozent der Rechtsanwälte in
überörtlichen Sozietäten und 23 Prozent der Berufsangehöri-
gen, die in internationalen Sozietäten tätig sind, berichten,
dass sie seit Sommer 2008 häufig auf Erfolgshonorare ange-
sprochen worden sind. Anwälte aus Einzelkanzleien, Büro-
gemeinschaften oder örtlichen Sozietäten berichten hin-
gegen nur mit einem Anteil von zwei bis vier Prozent von
häufigen Nachfragen ihrer Mandantschaft. Einzelanwälte
sind sogar mehrheitlich (52 Prozent) noch kein einziges Mal
auf Erfolgshonorare angesprochen worden. Der Vergleichs-
wert in überörtlichen bzw. internationalen Sozietäten liegt
mit 33 Prozent bzw. 31 Prozent rund 20 Prozentpunkte nied-
riger.

Der Kanzleityp – Einzelkanzlei, Bürogemeinschaft, örtli-
che, überörtliche, internationale Sozietät – steht typischer-

MN Mitteilungen

Abb.1: Häufigkeit der Ansprache von Mandanten auf die Möglichkeit der Vereinbarung
von Erfolgshonoraren

1 Gesetz zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren vom
12.6.2008, BGBl. I 2008, S. 1000ff.

2 BVerfG AnwBl 2007, 297 = NJW 2007, 979ff.

3 Näher Kilian, BB 2007, 1061ff.

4 Zu den verschiedenen Gestaltungsformen vgl. Kilian, in: Henssler/Prütting, BRAO,
3. Aufl. 2009, § 49b Rn. 77ff.

5 Zur gesetzlichen Neuregelung etwa Hansens, ZAP Fach 24, S. 1124ff.; Enders,
JurBüro 2008, 337ff.; Mayer, AnwBl. 2008, 479ff.; Kilian, NJW 2008, 1905ff.
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weise in einem engen Zusammenhang mit der Größe einer
Kanzlei. Nicht überraschend ist daher der Befund, dass in
größeren Kanzleien Erfolgshonorare seitens der Mandanten
deutlich häufiger thematisiert werden als in kleineren Kanz-
leien. Allerdings zeigt sich, dass Erfolgshonorare nicht nur
„Großkanzleien“ beschäftigen: Bereits ab einer Kanzleigröße
von sechs oder mehr Rechtsanwälten bleibt die Häufigkeit
der Ansprache des Themas durch Mandanten relativ stabil.
29 Prozent der Befragten aus Kanzleien dieser Größe berich-
ten von häufigen beziehungsweise gelegentlichen Nachfra-
gen. In kleineren Kanzleien liegt der Vergleichswert bei 16
Prozent (Einzelkanzlei) beziehungsweise 17 Prozent (Klein-
sozietät).

Eine nach Mandatsstruktur differenzierte Betrachtung
der befragten Rechtsanwälte verdeutlicht, dass nicht unbe-
dingt jene an Erfolgshonoraren interessiert zu sein scheinen,
an die das Bundesverfassungsgericht bei seiner Entschei-
dung insbesondere gedacht hat – bedürftige Privatpersonen,
die ohne Erfolgshonorare keinen Zugang zum Recht erhal-
ten würden: Rechtsanwälte mit einem höheren Anteil an
„Privatkunden“ berichten deutlich seltener von Nachfragen
ihrer Mandantschaft als Rechtsanwälte, die in großem Um-
fang gewerbliche Klientel betreuen: Rechtsanwälte, die zwi-
schen 70 und 90 Prozent Privatkunden betreuen, sind zu 45
Prozent überhaupt noch nicht auf Erfolgshonorare angespro-
chen worden, 17 Prozent von ihnen gelegentlich oder häufig.
Bei den hauptsächlich auf Privatmandanten (Anteil am Ge-
samtmandatsaufkommen: 90 Prozent oder mehr) fokussier-
ten Rechtsanwälten fallen die Ergebnisse noch deutlicher
aus: Hier ist die Mehrheit (55 Prozent) noch nie auf Erfolgs-
honorare angesprochen worden, lediglich 12 Prozent zumin-
dest gelegentlich. Hingegen ist jeder vierte Rechtsanwalt, der
mehr als 60 Prozent gewerbliche Mandate bearbeitet, häufig
oder zumindest gelegentlich mit solchen Nachfragen kon-
frontiert worden.

Zwei weitere Streiflichter: Rechtsanwältinnen werden sig-
nifikant seltener auf Erfolgshonorare angesprochen als
Rechtsanwälte. Zudem sind Nachfragen in kleineren Städten
(weniger als 50.000 Einwohner) deutlich seltener als in Groß-
städten. Eine Erklärung hierfür ist zwar die weniger stark ge-
werblich geprägte Mandatsstruktur von Rechtsanwältinnen
und kleinstädtischen Kanzleien. Gründe können aber auch
eine abweichende Erwartungshaltung gegenüber weiblichen
Anwälten oder Hemmschwellen in einem transparenteren
sozialen Umfeld sein.

III. Vereinbarung von Erfolgshonoraren seit
dem 1. Juli 2008

Eine zweite Frage des Berufsrechtsbarometers 2009 zum
Themenkomplex Erfolgshonorare zielte auf Erkenntnisse zu
der Häufigkeit der Vereinbarung von Erfolgshonoraren
durch Rechtsanwälte seit dem Zeitpunkt ihrer partiellen Le-
galisierung. Der Zeitraum zwischen Inkrafttreten der Neu-
regelung und der Befragung der Anwaltschaft im Rahmen
des Berufsrechtsbarometers 2009 betrug zwar nur rund 10
Monate, ist aber doch hinreichend lang, um eine erste Ein-
schätzung der Bedeutung der Abschwächung des Verbots
des Erfolgshonorars für den Rechtsdienstleistungsmarkt zu
erlauben. Hierbei zeigt sich als Ausgangsbefund, dass 79,7
Prozent aller Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bislang
noch kein Erfolgshonorar vereinbart haben. Immerhin 20,3
Prozent der Teilnehmer des Berufsrechtsbarometers sind
aber seit dem 1. Juli 2008 mindestens einmal gegen eine spe-
kulative Vergütung tätig geworden.

Eine differenzierte Betrachtung verdeutlicht, dass ins-
besondere die Kanzleigröße einen starken Einfluss auf den
Abschluss von Erfolgshonorarvereinbarungen hat. Während
knapp die Hälfte (48 Prozent) aller Kanzleien mit mehr als
10 anwaltlichen Berufsträgern bereits einmal ein erfolgs-
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Einzelkanzlei Bürogemeinschaft örtliche Sozietät überörtliche
Sozietät

internationale
Sozietät

Immer 0% 0% 0% 0% 0%

Häufig 2% 4% 2% 12% 23%

gelegentlich 12% 19% 15% 15% 15%

Selten 34% 37% 38% 40% 31%

Nie 52% 40% 44% 33% 31%

p<=0,05 *N=13

Tab. 1: Häufigkeit der Frage von Mandanten nach Erfolgshonoraren – nach Kanzleityp

Anteil gewerblicher Mandate

bis zu 10% 11% bis 30% 31% bis 60% 61% bis 1090% 91% bis 100%

Immer 0% 0% 0% 0% 0%

Häufig 2% 2% 5% 6% 7%

gelegentlich 10% 15% 15% 20% 15%

Selten 33% 38% 40% 35% 29%

Nie 55% 45% 40% 39% 49%

P<=0,05

Tab. 2: Häufigkeit der Frage von Mandanten nach Erfolgshonoraren - nach Mandatsstruktur
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basiertes Honorar vereinbart hat, liegt der Anteil von Einzel-
anwälten mit ähnlichen Erfahrungen 18 Prozentpunkte da-
runter (30 Prozent). Als weiterer Einflussfaktor des Abschlus-
ses von Erfolgshonoraren zeigt sich auch die
Mandatsstruktur von Kanzleien. Hier gilt als Regel: Mit stei-
gendem Anteil gewerblicher Mandate nimmt auch der Anteil
von Anwälten zu, die bereits Erfolgshonorare vereinbart ha-
ben. Als eng mit Größe und Struktur von Kanzleien zusam-
menhängende Determinante übt auch das Geschlecht der
Befragten einen Einfluss auf den Abschluss von Erfolgshono-
raren aus. Während knapp ein Viertel der befragten Rechts-
anwältinnen (24 Prozent) bereits einmal ein Erfolgshonorar
vereinbart hat, trifft dies auf rund ein Drittel der Rechts-
anwälte zu.

IV. Häufigkeit der Vereinbarung von
Erfolgshonoraren

Schließlich ist das Berufsrechtsbarometer auch der Frage
nachgegangen, wie häufig es bei jenen Rechtsanwälten, die
bereits Erfolgshonorare vereinbart haben, zu solchen Abspra-
chen mit ihren Mandanten gekommen ist. Jeweils ein Viertel
der Anwälte aus dieser Teilgruppe hat ein Erfolgshonorar le-
diglich ein- bzw. zweimal vereinbart. Fünfmal oder häufiger
haben überhaupt nur 24,1 Prozent der „erfolgshonoraraf-
finen“ Rechtsanwälte, das heißt weniger als 5 Prozent aller
Rechtsanwälte, ein Erfolgshonorar vereinbart. Diese Zahlen
belegen, dass Erfolgshonorare bislang in praktisch keiner
Kanzlei ein Instrument aktiver Preispolitik geworden sind,
sondern nur in seltenen Einzelfällen Verwendung finden.
Mehr als zehn Mal haben in dem untersuchten Zehnmonats-
zeitraum nur 0,6 Prozent aller Rechtsanwälte von den vom
Gesetzgeber neu eröffneten Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht.

Auf der Basis der Gesamtzahl aller Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte von 150.000 und unter Zugrundelegung
der mitgeteilten Häufigkeit von Erfolgshonorarvereinbarun-
gen durch eine repräsentative Stichprobe aus dieser Gesamt-
heit ergibt sich rein rechnerisch eine absolute Zahl von ca.
75.000 seit dem 1. Juli 2008 getroffenen Erfolgshonorarver-
einbarungen.

V. Bewertung

Erste empirische Befunde zum Erfolgshonorar in Deutsch-
land deuten darauf hin, dass die Reform insbesondere für
diejenigen Rechtsanwälte Bedeutung erlangt hat, die gewerb-
liche Mandanten betreuen. Auch diese Mandanten können –
selbstverständlich – solche sein, die im Sinne des Gesetzes
aufgrund ihrer „wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständi-
ger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshono-
rars von der Rechtsverfolgung abgehalten würden“. Lebens-
näher dürfte allerdings die Einschätzung sein, dass bei der
Zusammenarbeit des Rechtsanwalts mit solchen Auftrag-
gebern das Erfolgshonorar mehr als modernes „output-ba-
siertes“ Vergütungsmodell6 und weniger als Finanzierungs-
instrument im Interesse eines finanziell schlecht bemittelten
Mandanten gesehen wird. Ob Erfolgshonorare tatsächlich
den Zugang zum Recht der Bevölkerung signifikant verbes-
sern werden, bleibt daher abzuwarten.

Abb. 2: Einsatz und Häufigkeit von Erfolgshonoraren

Abb. 3: Häufigkeit des Einsatzes von Erfolgshonoraren*
*Basis: Alle Anwälte, die seit der Lockerung des Verbots des anwaltlichen Erfolgshono-
rars überhaupt mindestens ein Mal ein Erfolgshonorar vereinbart haben.

Soldan Institut: Prof. Dr. Christoph Hommerich,Soldan Institut: Prof. Dr. Christoph Hommerich,
Rechtsanwalt Dr. Matthias KilianRechtsanwalt Dr. Matthias Kilian
Hommerich und Kilian sind Vorstände des Soldan Instituts für Anwaltmanagement e. V.
Informationen zum Soldan Institut für Anwaltmanagement im Internet unter
www.soldaninstitut.de.

Sie erreichen die Autoren unter der E-Mail-Adresse autor@anwaltsblatt.de.
6 Vgl. Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte 2006,

S. 102 ff.

Ein Jahr Erfolgshonorare – Empirische Ergebnisse zu einer erzwungenen Reform, Hommerich AnwBl 7 / 2009 543



Anwaltsnotariat

Notarielle Fachprüfung
kommt ab Februar 2010
Zugang zum Anwaltsnotariat neu geregelt
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

Seit April steht die 2004 vom Bundesverfassungsgericht ge-
forderte Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariats
(BVerfG AnwBl 2004) im Bundesgesetzblatt. Nach langen
Diskussionen geht es nun um die Umsetzung der Reform.
Der Beitrag stellt die Reform und den Zeitplan der Umset-
zung vor.

Zugang für Frauen zum Anwaltsnotariat erleichtert
Das Gesetz zur Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnota-
riat (Bundesgesetzblatt vom 2.4.2009, Teil I, 696) sieht die
Einführung einer notariellen Fachprüfung vor, deren Beste-
hen künftig Voraussetzung für die Bestellung zum Anwalts-
notar sein wird. Die Zulassung zur notariellen Fachprüfung
ist ab 1. Februar 2010 möglich. Die neuen Bestellungsvoraus-
setzungen treten nach einer zweijährigen Übergangszeit am
1. Mai 2011 in Kraft. Das bisherige Punktesystem nach den
Verwaltungsvorschriften der Länder wird wegfallen.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat die Reform des
Zugangs zum Anwaltsnotariat begrüßt (AnwBl 2009, 342).
Durch die Einführung einer Fachprüfung wird eine sachge-
rechte Methode geschaffen, um die notarspezifischen Quali-
fikationen eines Bewerbers festzustellen. Die durch die Be-
rufsvorbereitung entstehenden Zusatzbelastungen werden
überschaubar, was insbesondere Anwältinnen Vorteile
bringe. Die neue Regelung solle erreichen, die am besten ge-
eigneten Anwältinnen und Anwälte in das Notaramt zu brin-
gen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnota-
riat des DAV, Rechtsanwalt und Notar Günter Schmaler
appelliert an alle Anwaltsnotarinnen und -notare, bei der
Vorbereitung und Abnahme der Prüfung eine entscheidende
Rolle zu spielen. Die Prüfung müsse praxisnah sein und
dürfe nicht zum dritten Staatsexamen werden.

Die Reform im Überblick:
Das Kernstück der neuen Regelung ist die Einführung eines
bewerteten Leistungsnachweises in Form einer notarspezi-
fischen schriftlichen und mündlichen Fachprüfung. In vier
schriftlichen Aufsichtsarbeiten sowie in einer mündlichen
Prüfung müssen Notaranwärter bei dem eigens dafür bei der
Bundesnotarkammer eingerichteten Prüfungsamt ihre Fach-
kenntnisse unter Beweis stellen (§ 7 b BNotO). Das Ergebnis
der notariellen Fachprüfung wird zu 60 Prozent neben der
Note des zweiten juristischen Staatsexamens, die mit 40 Pro-
zent bewertet wird, in die Endbewertung einfließen (§ 6
Abs. 3 BNotO). Im Zweifel soll bei mehreren Bewerbern die
notarielle Fachprüfung ausschlaggebend sein.

Die Teilnahme an der Prüfung ist erst nach dreijähriger
Zulassung zur Anwaltschaft möglich (§ 7 a Abs. 1 BNotO).
Dadurch soll sichergestellt werden, dass nicht quasi auf Vor-
rat direkt im Anschluss an das zweite juristische Staats-

examen die Prüfung abgelegt werden kann. Der Bewerber
soll zunächst ausreichend anwaltliche Berufserfahrung ge-
sammelt haben.

Vor der Bestellung zum Notar muss der Notariatsbewer-
ber eine fünfjährige – tatsächliche – Tätigkeit als Rechts-
anwalt nachweisen (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 BNotO). Das ur-
sprünglich im Bundesratsentwurf vorgesehene Kriterium der
„hauptberuflichen“ Tätigkeit ist nicht übernommen worden.
Das Kriterium barg die Gefahr, diejenigen zu benachteiligen,
die neben der Anwaltstätigkeit Erziehungsaufgaben wahr-
nehmen und lediglich einer Teilzeitbeschäftigung nach-
gehen.

Dreijährige Wartezeit verhindert Bestenauslese

Die Regelung der örtlichen Wartezeit in Bezug auf die Tätig-
keit als Rechtsanwalt in dem in Aussicht genommenen
Amtsbereich wird beibehalten (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BNotO). Der
Rechtsausschuss hat im Gesetzgebungsverfahren auf seine
Einschätzungsprärogative hingewiesen. Verfassungspolitisch
seien sicherlich noch andere Lösungen denkbar, jedoch ver-
fassungsrechtlich nicht geboten gewesen. Durch die Aus-
gestaltung als Sollvorschrift will der Gesetzgeber sicher-
gestellen, dass in Einzelfällen Bewerber auch ohne
Einhaltung der örtlichen Wartezeit in dem von ihnen anvi-
sierten Amtsbereich zum Notar bestellt werden können.
DAV lehnte die örtliche Wartezeit stets ab (vgl. DAV-Stellung-
nahme Nr. 10/07; genauso Eylmann, AnwBl 2008, S. 620 ff.).
Die Regelung beeinträchtige nicht nur die Berufsfreiheit aus-
wärtiger Bewerber, sondern widerstreite auch dem Ziel, flä-
chendeckend hochwertige Notarleistungen zur Verfügung zu
stellen.

Der Prüfungsstoff wird durch das Bundesjustizministe-
rium mit Zustimmung des Bundesrates in einer Rechtsver-
ordnung geregelt werden (§ 7 a Abs. 4 BNotO). Diese soll nä-
here Einzelheiten der Organisation des Prüfungsamtes, der
Berufung der Prüfer und des Prüfungsverfahren regeln. Das
Gesetz sieht die Möglichkeit einer flexiblen Berufs- und
Prüfungsvorbereitung vor. Die Teilnahme an Pflichtkursen
wird es nicht geben. Für die Teilnahme an der Prüfung wird
eine Gebühr erhoben (§ 7 h BNotO).

Nach Bestehen der notariellen Fachprüfung hat der Be-
werber die Teilnahmen an notarspezifischen Fortbildungs-
veranstaltungen nachzuweisen (15 Zeitstunden je Kalender-
jahr, § 6 Abs. 2 Nr. 4 BNotO). Vor der Bestellung hat er 160
Stunden Praxisausbildung bei einem Notar zu erbringen, die
unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden kann
(§ 6 Abs.2 BNotO). Dadurch soll sichergestellt werden, dass
der Bewerber mit der notariellen Praxis hinreichend vertraut
ist.
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Bücherschau

Erfolgshonorar
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Mit dem Titel „Erfolgshonorare
für Rechtsanwälte“ aus der Feder
von Stefan Winter, einem an der
Universität Bochum tätigen
Ökonomen, ist eine konzeptio-
nell ungewöhnliche Neuer-
scheinung zum Thema Erfolgs-
honorar (siehe bereits AnwBl
2008, 786 f.) anzuzeigen. Wer
die Reformdiskussion verfolgt
hat, wird Stellungnahmen von
Winter erinnern, die einen dezi-
diert betriebswirtschaftlichen
Ansatz für die Annäherung an

das Phänomen Erfolgshonorar gewählt haben. Diese Vor-
arbeiten hat Winter nunmehr zu einer umfassenden Mono-
graphie ausgearbeitet. Der Rezensent ist bei der Bewertung
in gewisser Weise befangen, hat er doch in der Vergangen-
heit selbst immer wieder versucht, in den rechtswissen-
schaftlichen Diskurs zum Thema betriebswirtschaftliche An-
sätze hineinzutragen. Obwohl dies auf bescheidenerem
Niveau erfolgte als nunmehr bei Winter, ist dieser Versuch –
realistisch betrachtet – gescheitert: Die Anwaltschaft dis-
kutiert Erfolgshonorare weiterhin ausschließlich als Problem
des Vergütungsrechts. Ob sich hieran etwas ändern wird,
darf man wohl erfahrungsbasiert bezweifeln – auch Winter
selbst spricht von einem gewagten Spagat. Das Buch beginnt
mit einer Darstellung verschiedener denkbarer Vergütungs-
modelle, die vom Erfolgshonorar abgegrenzt werden, und ei-
ner Darstellung der Auffassungen pro und contra Erfolgs-
honorar. Aus Sicht des Ökonomen ist der hierbei
dominierende Rekurs auf das englischsprachige Schrifttum
nicht überraschend, wenngleich das umfangreiche deutsche
Schrifttum durch diesen Ansatz zwangsläufig ein wenig
kurz kommt. Ein erster Schwerpunkt der Darstellung liegt
sodann auf der Schilderung der Funktionen von Erfolgs-
honoraren aus Mandantensicht. Hier wird recht ausführlich
betriebswirtschaftliche Kost geboten, wenngleich dem Juris-
ten der Zugang durch einen allen Kapiteln vorangestellten
sog. „Schnelleinstieg“ erleichtert wird, in dem die wichtigs-
ten Erkenntnisse des Kapitels in leicht verständlicher Form
zusammengefasst sind. Ein weiteres, kürzeres Kapitel befasst
sich sodann mit Folgeproblemen der Vereinbarung von Er-
folgshonoraren, etwa der sachgerechten Erfassung des Pro-
blems einer Insolvenz der Gegenseite oder einer Kündigung
des Mandats durch den Mandanten. Die hier aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht gegebenen Empfehlungen sind nicht
neu, der Gesetzgeber hat Vorschläge, Probleme dieser Art ge-
setzlich zu regeln, nicht aufgegriffen. In einem weiteren Ka-
pitel setzt sich Winter sodann mit der Regulierung von Er-
folgshonoraren auseinander und unterbreitetet einen
eigenen Regelungsvorschlag. Er ist ähnlich regelungsintensiv
wie ein Vorschlag, den der Rezensent vor einigen Jahren un-
terbreitet hat (ZRP 2003, 90 ff.) und deshalb rechtspolitisch
ebenfalls kaum durchsetzbar. Sehr vernünftig ist die Forde-

rung nach Kappungsgrenzen (zu denen sich der Gesetzgeber
in § 4 a RVG nicht durchringen wollte), wenig praktikabel er-
scheint mir indes ihre Orientierung an Gegenstandswerten,
da diese häufig keine ökonomische Grundlage haben, son-
dern rein willkürlich durch Richterrecht bestimmt sind (man
denke nur etwa an den Bereich der verwaltungsrechtlichen
Streitigkeiten). Ein weiteres Kapitel befasst sich mit anwalt-
lichen Strategien zur Umsetzung von Erfolgshonoraren und
erläutert unter anderem die Grundprobleme der Selektion
von spekulativ finanzierten Mandaten und der Risikovertei-
lung im Mandatsportfolio. Ein abschließendes Kapitel stellt
dann einige rechtspolitische Forderungen auf, etwa die Auf-
hebung des Verbots der Prozesskostenfinanzierung für
Rechtsanwälte, eine Regelung des anwaltlichen Forderungs-
kaufs oder die Zulassung der Fremdkapitalisierung von
Rechtsanwaltsgesellschaftern zur Minderung finanzieller Ri-
siken, die aus Erfolgshonoraren und Prozessfinanzierungen
folgen sollen.

2. Werke über anwaltliche
Vergütungsvereinbarungen tun
sich üblicherweise schwer mit
der Handreichung nützlicher
Informationen zur Üblichkeit
von Vergütungsmodellen oder
der Höhe anwaltlicher Stunden-
sätze. Das in der Literatur –
durchaus aber auch in Judika-
ten – Gebotene erschöpft sich
zumeist in anekdotischen Be-
funden, denen Allgemeingültig-
keit zugeschrieben wird, oder
der höchst problematischen
Verallgemeinerung persön-

licher Wahrnehmungen. Das vom Soldan Institut auf der Ba-
sis der Angaben von 6.000 Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten erstellte „Vergütungsbarometer 2009“ bietet zur
Beseitigung dieser Defizite belastbare rechtstatsächliche In-
formationen zu den Kernfragen anwaltlicher Vergütungsver-
einbarungen. Das Barometer verrät etwa, dass der durch-
schnittliche feste Stundensatz in Deutschland 182 Euro
beträgt, die Mehrzahl der Anwälte ihn in 15 Minuten-Inter-
vallen abrechnet oder Fachanwälte für Erbrecht deutlich
höhere Stundensätze erzielen als Fachanwälte für Familien-
recht. Da es auf Seiten der Juristen immer wieder zu laien-
haften Missverständnissen über die Methodik empirischer
Sozialforschung und die Verlässlichkeit gewonnener Daten
kommt, insbesondere der Begriff der „Repräsentativität“
falsch verstanden wird, widmet sich ein eigener Abschnitt
der Beseitigung solcher Begriffskonfusion. Ein Hinweis für
die Teilnehmer an der Studie: Sie können im Log-In-Bereich
der Internetpräsenz www.verguetungsbarometer.de Einblick
in die Ergebnisse nehmen.
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Die Sternsozietät –
Auswirkungen auf Haftung
und Versicherung
Rechtsanwältin Bettina Laschke, München

Das Verbot der Sternsozietät gilt seit dem 18.12.2007 nicht
mehr. Seither ist es dem Rechtsanwalt erlaubt, seinen Beruf
in mehreren Sozietäten gleichzeitig („sternförmig“) auszu-
üben. Der Beitrag erläutert die aktuelle Rechtslage in Bezug
auf die Sternsozietät (I.), die Auswirkungen auf die Haftung
(II.) und die Berufshaftpflichtversicherung des Anwalts (III.).

I. Rechtslage

Mit Artikel 4 Nr. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts-
beratungsrechts (RDG) vom 12.12.2007 (vgl. BGBl. I 2007,
2840 ff.) hat der Gesetzgeber § 59 a Abs. 1 BRAO neu gefasst.
Durch die Streichung der Wörter „in einer Sozietät“ wurde
das Verbot der Sternsozietät aufgehoben. Dem musste auch
die Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer
mit Aufhebung des § 31 BORA folgen. Damit ist es dem
Rechtsanwalt nunmehr gestattet, seinen Beruf in mehreren
Sozietäten, sonstigen Berufsausübungs- oder Bürogemein-
schaften gleichzeitig auszuüben. Es obliegt nun der Verant-
wortung des einzelnen Rechtsanwalts, wie er seine Tätigkeit
organisiert, das heißt in welcher Kanzlei er seinen Beruf in
welchem Umfang ausübt. Er muss jedoch sicherstellen, dass
er seine Verschwiegenheitsverpflichtung einhält, Interessen-
kollisionen ausgeschlossen sind und Tätigkeitsverbote einge-
halten werden. Damit ist folgendes Beispiel möglich:

Rechtsanwalt A kann gleichzeitig sowohl in der Sozietät A & B, als auch bei den
Rechtsanwälten C & D als auch bei der Kanzlei E & Kollegen tätig werden und
dort auf dem Briefkopf stehen.

II. Haftung

1. Allgemeines
Für die zivilrechtliche Haftung ist gegenüber Mandanten
und sonstigen Vertragspartnern in aller Regel der Rechts-
schein ausschlaggebend. Es haften die „Außen-/Scheinso-
zien“. Entscheidend ist daher, wie die Berufsträger im Au-
ßenverhältnis – zum Beispiel auf dem Briefkopf – auftreten.
Grund hierfür ist, dass es dem Mandanten nicht zugemutet
werden kann, für die Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen die Rechtsbeziehungen zwischen den Sozien im
Innenverhältnis zu ermitteln. Das Innenverhältnis, z. B. die
interne Aufgabenverteilung und eventuelle gegenseitige Haf-
tungsfreistellungen sind daher unerheblich für die Haftung
im Außenverhältnis.

Der Mandant hat grundsätzlich ein Interesse daran,
möglichst viele Leistungsverpflichtete und Haftungsschuld-
ner zu binden, so dass sämtliche als (Außen-)Sozien auftre-
tende Berufsträger haften. Etwas anderes gilt nur, wenn mit
dem Mandanten ausdrücklich ein Einzelmandat oder eine
wirksame Haftungsbeschränkung auf einen einzelnen Be-
rufsträger gemäß § 51 a BRAO vereinbart wurde. Eine wei-
tere Ausnahme gilt nach bisheriger Rechtsprechung (zum

Beispiel BGH VersR 2008, 1394) auch bei einer interprofes-
sionellen (Außen-)Sozietät: Maßgeblich hierfür war, dass
sich nichtanwaltliche (Außen-)Sozien nicht zu einer Rechts-
besorgung verpflichten dürfen und ein zuwiderlaufender
Vertrag nichtig ist (§ 134 BGB i. V. m. § 1 RBerG a. F.). Daher
sei der Parteiwille im Normalfall auf den Vertragsschluss
nur mit den Rechtsanwälten gerichtet. Damit treffe die Haf-
tung und Verpflichtung aus reinen Rechtsangelegenheiten
nur die nach außen gemeinsam auftretenden Rechtsanwälte
(ob diese Rechtsprechung künftig Bestand haben wird, ist of-
fen; vgl. BGH WM 2009, 669 m. Anm. Jungk, BRAK-Mitt.
2009, Heft 3, Sassenbach, AnwBl 2009, 447).

2. Anwendung auf die Sternsozietät

Auch bei der Sternsozietät ist der nach außen gesetzte
Rechtsschein ausschlaggebend. Solange die Bearbeitung des
Mandates unter der Außendarstellung nur der jeweils betrof-
fenen Sozietät stattfindet, entsteht keine „Querhaftung“ in
die andere(n) Sozietät(en) hinein. Jeder Anschein des Tätig-
werdens auch für eine andere als die betroffene Sozietät
kann allerdings zu einem anderen Ergebnis führen. Es ist
dem „Sternsozius“ daher zu raten, auf eine exakte Trennung
seiner Tätigkeiten für die jeweilige Kanzlei zu achten. Der
„sternförmig“ tätige Anwalt sollte beachten, dass sein Haf-
tungsrisiko in den verschiedenen Kanzleien unterschiedlich
hoch sein kann. Denn nicht selten wird die Mandats- und Ri-
siko-Struktur der verschiedenen Sozietäten ganz erheblich
voneinander abweichen. Daher muss der „Sternsozius“ ver-
stärkt auf einen jeweils risikogerechten Versicherungsschutz,
das heißt auf ausreichende Versicherungssummen achten.

III. Versicherung

Bei gemeinschaftlicher Berufsausübung im Außenverhältnis
findet in versicherungsvertraglicher Hinsicht § 12 der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) Anwendung
(sog. Durchschnittsleistung). Dies ist ganz besonders bei ei-
ner „sternförmigen“ Tätigkeit in unterschiedlichen Kanzleien
zu berücksichtigen, damit keine Versicherungslücken beste-
hen. Solche zu vermeiden liegt schon im ureigensten Inte-
resse des Anwalts selbst, denn unzureichender Versiche-
rungsschutz ist Existenz bedrohend!

1. Allgemeines zur Durchschnittsleistung
a) Grundsatz
Nach § 12 AVB gilt der Versicherungsfall auch nur eines So-
zius als Versicherungsfall aller Sozien. § 1 Abs. 2 AVB regelt,
dass Sozien alle diejenigen sind, die ihren Beruf nach außen
hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, wie
ihre vertraglichen Beziehungen untereinander geregelt sind.
Auch hier ist also das Innenverhältnis unbeachtlich, das
heißt die vertraglichen Beziehungen zwischen den (Au-
ßen-)Sozien spielen keine Rolle. Im Regulierungsfall tritt der
Versicherer mit der sog. Durchschnittsleistung ein.

b) Berechnungsweise
Wie die Durchschnittsleistung zu berechnen ist, ergibt sich
aus § 12 AVB:
9 Zunächst wird bei jedem einzelnen Sozius gesondert be-
rechnet, wie viel er (unter Berücksichtigung seiner Versiche-
rungssumme und seines Selbstbehaltes) vom Versicherer zu
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erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein einzutre-
ten hätte (fiktive Leistung).
9 Die sich so für jeden Sozius ergebenden fiktiven Beträge
werden in einem weiteren Schritt addiert.
9 Abschließend wird die Summe der fiktiven Leistungen
durch die Zahl aller (Außen-)Sozien geteilt.

c) Auswirkungen/Gefahr unterschiedlicher Versicherungs-
summen
Im Versicherungsfall wird vom Versicherer immer die
Durchschnittsleistung zur Verfügung gestellt – gleich wel-
cher Sozius für den Schaden verantwortlich ist. Es macht da-
her keinen Sinn, die Mandate so aufzuteilen, dass diejenigen
Sozien mit hohen Versicherungssummen die Mandate mit
betragsmäßig hohen Haftungsrisiken bearbeiten, während
die Sozien mit niedrigeren Versicherungssummen die „klei-
neren“ Mandate bearbeiten. Es ist empfehlenswert, dass in-
nerhalb einer Außensozietät gleich hohe und insgesamt risi-
kogerechte Versicherungssummen bestehen.

2. Anwendung auf die Sternsozietät

a) Grundsatz
Bei einem Versicherungsfall einer Sozietät, deren (Au-
ßen-)Sozien „sternförmig“ auch in einer oder mehreren an-
deren Kanzleien tätig sind, gilt ebenfalls § 12 AVB in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 AVB. Das heißt, die vertraglichen
Beziehungen der (Außen-)Sozien untereinander (oder mit
anderen) spielen keine Rolle. Wird eine saubere Trennung
der „sternförmigen“ Tätigkeit eingehalten, gilt § 12 AVB nur
innerhalb der jeweiligen Sozietät. Der Versicherungsfall ei-
nes Sozius gilt also (nur) als Versicherungsfall der Sozien,
mit denen ein Außenauftritt im Rahmen des betroffenen
Mandates erfolgt ist. Es entsteht ohne entsprechenden An-
lass keine automatische „Querwirkung“ in die andere(n) So-
zietät(en) hinein, weil im betreffenden Mandat mit diesen
keine gemeinschaftliche Berufsausübung nach Außen erfolgt
ist.

b) Problem: Unterschiedliche Versicherungssummen bei
der Sternsozietät

Der „sternförmig“ in mehreren Kanzleien tätige Anwalt und
die betroffenen Sozietäten bzw. jeweiligen Sozien sollten be-
sonderes Augenmerk auf die Gefahr einer Unterversiche-
rung durch unterschiedlich hohe Versicherungssummen
legen. Nicht selten weichen die Mandats- und Risiko-Struktu-
ren der verschiedenen Sozietäten ganz erheblich voneinan-
der ab. Was ist zu tun, wenn dies der Fall ist? Nachfolgend
sollen anhand von Beispielen mögliche Lösungen gezeigt
werden.

Soweit in den Sozietäten höhere Versicherungssummen
bestehen, als sie der „sternförmig“ tätige Anwalt unterhält,
empfiehlt sich für ihn pro Sozietät je ein gesonderter Exce-
dent, der quasi auf den Basisvertrag „aufgesattelt“ wird.

Wenn der „sternförmig“ soziierte Anwalt höher ver-
sichert ist als seine Kollegen in der bzw. den anderen Sozie-
tät(en), ist zu bedenken, dass als Folge des § 12 AVB die
höhere Versicherungssumme des „Stern-Sozius“ entwertet
wird. In diesem Fall ist eine Höherversicherung der Sozien
risikogerecht und sinnvoll.

Bei einer risikogerechten Tarifierung kann berücksichtigt
werden, dass der sternförmig tätige Rechtsanwalt nicht in al-
len Sozietäten seine volle Arbeitskraft (Arbeitszeit) einsetzt.

aa) Beispiel 1: Wir führen das oben unter I. genannte Bei-
spiel fort. Rechtsanwalt A unterhält eine Versicherung mit
der Mindestversicherungssumme in Höhe von 250.000,-
Euro; im Übrigen werden folgende Versicherungssummen
unterhalten: Sozietät A & B: 250.000,– Euro, Rechtsanwälte
C & D: 10 Millionen Euro, Kanzlei E & Kollegen: 1 Million
Euro. Welcher Versicherungsschutz ist für Rechtsanwalt A,
der in allen drei Sozietäten „sternförmig“ tätig wird, sinnvoll
und risikogerecht?

Die Versicherungssumme von Rechtsanwalt A iHv
250.000,– Euro entspricht der Risikostruktur der Sozietät A
& B. Für seine Tätigkeit in den beiden anderen Kanzleien
sollte er jedoch seine Grunddeckung von 250.000,– Euro auf-
stocken und der dort jeweils vorhandenen Risikostruktur an-
passen. Für seine Tätigkeit in der Kanzlei E & Kollegen
schließt er einen Excedenten mit einer Versicherungssumme
von 750.000,– Euro im Anschluss an (xs) seine Grund-
deckung in Höhe von 250.000,– Euro ab. Für die Tätigkeit bei
den Rechtsanwälten C & D schließt er einen Excedenten
„9,75 Millionen Euro xs 250.000,– Euro“ ab.

bb) Beispiel 2: Abweichend von dem bisherigen Beispiel
unterhält Rechtsanwalt A eine eigene Basisdeckung mit ei-
ner Versicherungssumme in Höhe von 1 Mio Euro; im Übri-
gen gelten die oben dargestellten Zahlen. Die bestehende
Versicherung von Rechtsanwalt A entspricht nun der Risi-
kostruktur der Kanzlei E & Kollegen. Für die Tätigkeit bei den
Rechtsanwälten C & D schließt er einen Excedenten „9 Mil-
lionen Euro xs 1 Million Euro“ ab.

Problematisch ist in diesem Beispiel die Konstellation in
Zusammenhang mit der Sozietät A & B, deren Anwälte nur
je über die Mindestversicherungssumme von 250.000,– Euro
verfügen. Wenn Rechtsanwalt A mit seiner Basisdeckung in
Höhe von 1 Million Euro risikoadäquat auch im Hinblick auf
die von ihm im Rahmen seiner Tätigkeit in der Sozietät A &
B betreuten Mandate versichert ist, kann es dort nach § 12
AVB zu erheblichen Deckungslücken kommen. Es wäre den
Rechtsanwälten der Sozietät A & B daher dringend zu raten,
ihre Versicherungssummen ebenfalls auf 1 Million Euro an-
zuheben.

3. Fazit
Bei einer „sternförmigen“ Tätigkeit in mehreren Kanzleien
ist besonders darauf zu achten, dass nicht durch unterschied-
lich hohe Versicherungssummen Versicherungslücken be-
stehen. Denn risikogerechter Versicherungsschutz ist für je-
den einzelnen Berufsträger von existentieller Bedeutung!
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Anwaltsrecht

Fachanwalt: Drei-Jahres-Frist verlängert
sich um Mutterschutz und Elternzeit
GG Art. 3, 6; FAO § 5

Die Frist von drei Jahren zum Nachweis der praktischen Erfah-
rungen für den Fachanwalt ist verfassungskonform so auszulegen,
dass sich die Frist um Zeiten des Mutterschutzes und der Eltern-
zeit verlängern kann.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 20.4.2009 – AnwZ (B) 43/08

Aus den Gründen: I. Die am 25. Februar 1999 zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassene Antragstellerin beantragte am 14. April 2005
bei der Antragsgegnerin, ihr die Führung der Bezeichnung „Fach-
anwältin für Strafrecht“ zu gestatten. Sie fügte ihrem Antrag als
Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse im Strafrecht
Zertifikate der Deutschen Anwaltsakademie bei. Zum Nachweis
der besonderen praktischen Erfahrungen legte die Antragstellerin
eine Fallliste mit 62 Eintragungen vor, die allerdings nicht alle in-
nerhalb der letzten drei Jahre vor der Antragstellung bearbeitet
worden waren. Zur Begründung der Fristüberschreitung berief
sich die Antragstellerin darauf, dass sie sich in der Zeit vom 1.
Mai bis zum 31. Dezember 2000 und vom 10. Februar bis zum
15. November 2003 wegen der Geburt ihrer beiden Söhne in Mut-
terschutz und Elternzeit befunden habe. Die Fallliste ergänzte die
Antragstellerin am 12. Januar 2006 um 19 aktuelle Fälle aus dem
Jahr 2005.

Die Antragsgegnerin lehnte den Antrag mit Bescheid vom 8.
November 2006 u. a. wegen ungenügenden Nachweises prakti-
scher Fähigkeiten ab. Sie berücksichtigte die Elternzeit vom 10.
Februar bis 15. November 2003, indem sie die Regelzeit um
neun Monate auf 45 Monate verlängerte, dabei aber Fallbearbei-
tungen während der Elternzeit nicht zählte. Die Berücksichti-
gung der Elternzeit im Jahr 2000 schied aus, weil sie nicht in den
(hier verlängerten) Regelzeitraum des § 5 FAO fiel. In dem da-
nach maßgeblichen Zeitraum vom 14. Juli 2001 bis zum 14.
April 2005 hatte die Antragstellerin 45 Fälle selbstständig bear-
beitet und an 29 Hauptverhandlungstagen vor dem Schöffenge-
richt oder einem übergeordneten Gericht teilgenommen. Alter-
nativ prüfte die Antragsgegnerin, ob sich die Situation für die
Antragstellerin bei einem Antragsdatum 12. Januar 2006 günsti-
ger darstellen würde und verneinte dies, weil dann 23 andere
Fälle nicht mehr berücksichtigungsfähig wären. Die Durchf-
ührung eines Fachgesprächs lehnte die Antragsgegnerin ange-
sichts der großen Diskrepanz zur erforderlichen Fallzahl ab.

Der Anwaltsgerichtshof hat den hiergegen gerichteten An-
trag auf gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen. Dagegen
wendet sich die Antragstellerin mit ihrer zugelassenen soforti-
gen Beschwerde.

II. Das nach § 223 Abs. 3 Satz 1 BRAO statthafte und auch
sonst zulässige Rechtsmittel ist unbegründet. Die Zurückwei-
sung ihres Antrags auf Verleihung der Befugnis zur Führung
der beantragten Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwältin für
Strafrecht“ durch die Antragsgegnerin ist rechtmäßig und ver-
letzt die Antragstellerin nicht in ihren Rechten. Sie erfüllt die
Voraussetzungen für die Verleihung dieser Fachanwalts-
bezeichnung nicht.

1. Die Verleihung der Befugnis zur Führung der Fach-
anwaltsbezeichnung „Fachanwalt für Strafrecht“ setzt nach
§ 43 c Abs. 1, § 59 b Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b BRAO i. V. m. § 1
Satz 2, § 2 Abs. 1, § 5 Satz 1 Buchstabe f FAO voraus, dass der
Antragsteller innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstel-
lung 60 Strafrechtsfälle persönlich und weisungsfrei bearbeitet

und an 40 Hauptverhandlungstagen vor dem Schöffengericht
oder einem übergeordneten Gericht teilgenommen hat.

2. Die Antragstellerin hat dieses Erfordernis nicht erfüllt.
Dies räumt sie auch ein. Sie ist der Auffassung, dass sie ohne
die wegen der Betreuung ihrer beiden Söhne, von denen der
jüngere schwer herzkrank ist, notwendig gewordene Reduzie-
rung der Berufstätigkeit auf eine Halbtagstätigkeit die erforder-
lichen Fallzahlen und Hauptverhandlungstage fristgemäß hätte
erbringen können. Die starre Frist verstoße gegen Art. 6 GG.
Ihr müsse zumindest Gelegenheit gegeben werden, im Rah-
men eines Fachgesprächs den unvollständigen Nachweis prak-
tischer Fähigkeiten zu ergänzen.

3. Dem folgt der Senat nicht. Die Regelung des § 5 FAO
verstößt in der gebotenen verfassungskonformen Auslegung
nicht gegen das Grundgesetz, insbesondere nicht gegen den
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG oder den in Art. 6 garan-
tierten Schutz von Ehe und Familie. Die Verlängerung der
Dreijahresfrist durch die Antragsgegnerin trägt den verfas-
sungsmäßigen Anforderungen Rechnung.

a) Art. 3 Abs. 2 GG bietet Schutz auch vor faktischen Be-
nachteiligungen. Die Verfassungsnorm zielt auf die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse von Frauen und Männern (vgl.
BVerfGE 109, 64, 89 m. w. N.; auch BVerfGE 87, 1, 42). Durch
die Anfügung von Satz 2 in Art. 3 Abs. 2 GG ist ausdrücklich
klargestellt worden, dass sich das Gleichberechtigungsgebot auf
die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt (vgl. BVerfGE 92,
91, 109; 109, 64, 89). In diesem Bereich wird die Durchsetzung
der Gleichberechtigung auch durch Regelungen gehindert, die
zwar geschlechtsneutral formuliert sind, im Ergebnis aber auf-
grund natürlicher Unterschiede oder der gesellschaftlichen Be-
dingungen überwiegend Frauen betreffen (vgl. BVerfGE 97, 35,
43; 104, 373, 393). Demnach ist es nicht entscheidend, dass
eine Ungleichbehandlung unmittelbar und ausdrücklich an das
Geschlecht anknüpft. Über eine solche unmittelbare Ungleich-
behandlung hinaus erlangen für Art. 3 Abs. 2 GG die unter-
schiedlichen Auswirkungen einer Regelung für Frauen und
Männer ebenfalls Bedeutung.

b) Trotz des Anstiegs der Zahl berufstätiger Frauen über-
nehmen im Allgemeinen noch immer Frauen die Kindererzie-
hung und verzichten aus diesem Grund zumindest vorüber-
gehend ganz oder teilweise auf eine Berufstätigkeit. Das
Festhalten an der überkommenen Aufgabenverteilung zwischen
den Geschlechtern wird auch dadurch befördert, dass Löhne
und Gehälter berufstätiger Frauen noch immer deutlich hinter
denen von Männern zurückbleiben und es mithin für die Fami-
lie leichter hinzunehmen ist, wenn die Mutter anstelle des Va-
ters auf Einkommen aus der Berufstätigkeit verzichtet. Es gibt
keine Hinweise dafür, dass die Situation in Familien, in denen
ein Elternteil oder beide Elternteile dem Anwaltsberuf nach-
gehen, von dem gesamtgesellschaftlichen Bild grundlegend ver-
schieden ist. Der gegenüber Rechtsanwälten geringere Anteil
von Rechtsanwältinnen unter den selbständigen Berufsträgern
und die geringere durchschnittliche Wochenarbeitszeit von
Rechtsanwältinnen (vgl. Fuchsloch/Schuler-Harms, NJW 2004,
S. 3065, 3068) sprechen im Gegenteil dafür, dass auch in dieser
Berufsgruppe typischerweise Frauen die Aufgaben der Kinder-
betreuung und -erziehung übernehmen.

c) Berufstätige Rechtsanwältinnen, die zugleich die Betreu-
ung ihrer Kinder übernehmen, haben es wegen der zeitlich ein-
geschränkten Arbeitsmöglichkeiten schwerer, die Vorausset-
zungen der Fachanwaltsordnung zu erfüllen. § 5 Satz 1 FAO
unterscheidet nicht zwischen vollerwerbstätigen und teilzeit-
beschäftigten Rechtsanwälten. Für alle gilt gleichermaßen die
Frist von drei Jahren. Mit drei Jahren ist aber die Beurteilungs-
zeit im Verhältnis zur Anzahl der geforderten Fälle – auch für
halbtags Tätige – ausreichend bemessen. Damit ist entspre-
chend den Absichten der Satzungsversammlung die Zulas-
sungsschranke leichter überwindbar als bei einem kürzeren
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Zeitraum (vgl. Senatsbeschluss vom 18. April 2005 – AnwZ (B)
31/04, BRAK-Mitt. 2006, 131; Feuerich/Weyland, BRAO, 7.
Aufl., § 5 FAO Rdnr. 6). Es genügt zudem, dass nur ein Teil der
Fallbearbeitung in den Dreijahreszeitraum fällt; der Fall muss
nicht innerhalb des fraglichen Zeitraums abgeschlossen wer-
den (Senatsbeschluss vom 6. März 2006 – AnwZ (B) 36/05,
NJW 2006, 1513 Tz. 14). Die Fristsetzung selbst dient den Inte-
ressen des rechtsuchenden Publikums, das sich darauf verlas-
sen können soll, dass sich ein Fachanwalt mit seinen prakti-
schen Erfahrungen auf der Höhe der Zeit befindet (vgl.
Senatsbeschluss vom 18. April 2005 aaO; Feuerich/Weyland
aaO). Angesichts dessen hat der Senat in seinem Beschluss
vom 18. April 2005 (aaO) das Erfordernis, dass die nachzuwei-
senden besonderen praktischen Erfahrungen innerhalb der
letzten drei Jahre vor der Antragstellung gesammelt sein
müssen, als mit höherrangigem Recht vereinbar angesehen.
Dies gilt auch hinsichtlich der besonderen Belange und
Schutzwürdigkeit von im Anwaltsberuf tätigen Eltern. Im kon-
kreten Fall hat die Antragsgegnerin die nach Artikeln 3 Abs. 2,
6 Abs. 1 und 4 GG gebotene Kompensation durch die Verlänge-
rung des Beurteilungszeitraums um die neun Monate, in denen
die Antragstellerin sich in Mutterschutz bzw. Elternzeit befand,
Rechnung getragen.
Anmerkung der Redaktion: Der Erwerb eines Fachanwaltstitels
wird in der Praxis für junge Anwälte in vielen Rechtsgebieten im-
mer schwerer. Die Hürde liegt nicht im Fachanwaltskurs mit sei-
nen Klausuren. Meist fehlen schlicht Mandate für den Nachweis
der praktischen Erfahrungen – das geht nicht nur Müttern und Vä-
tern so, die wegen der Erziehung ihrer Kinder weniger arbeiten.

Der Wortlaut des § 5 FAO ist unerbittlich: Es zählen nur Fälle
aus einem Zeitraum von drei Jahren vor der Antragstellung.
Doch mit der starren Drei-Jahres-Frist hat der Anwaltssenat des
BGH nun aufgeräumt. Zumindest Zeiten des Mutterschutzes
und der Elternzeit zählen nicht mehr mit. Für Anwältinnen ist
der Beschluss eindeutig, für Anwälte in der Elternzeit wird aber
nichts anderes gelten können. Weitergehende Erleichterungen –
so ein Fachgespräch als Ersatz für fehlende Fälle – lehnte der
Anwaltssenat aber ab. Bemerkenswert: Die Rechtsanwaltskam-
mer Celle hat – mit Billigung des Anwaltssenats – der Satzungs-
versammlung vorgegriffen. Die Satzungsversammlung hat am
15. Juni 2009 eine Regelung beschlossen, die die Anforderungen
des BGH umsetzt (siehe in diesem Heft S. VIII).

Fachanwalt Erbrecht:
Nachweis praktischer Erfahrung
FAO §§ 5 Satz 1 Buchst. m, 14 f

a) Für den Nachweis der praktischen Erfahrungen für den Fach-
anwalt für Erbrecht können Fälle aus den mit dem Erbrecht häu-
fig in Beziehung stehenden Rechtsgebieten (Familien-, Gesell-
schafts-, Stiftungs- und Sozialrecht; Internationales Privatrecht,
Steuerrecht) nur anerkannt werden, wenn bei ihnen auch erb-
rechtliche Fragen für die argumentative Auseinandersetzung eine
Rolle spielen.

b) Erbschaftssteuererklärungen gehören bei den praktischen Fäl-
len im Erbrecht nicht zu den rechtsförmlichen Verfahren. Dar-
über hinaus können grundsätzlich auch (nicht streitige) Verwal-
tungsverfahren unter den Begriff des rechtsförmlichen
Verfahrens ins Fachgebiet Erbrecht fallen.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 20.4.2009 – AnwZ (B) 48/08

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Berufung durch Anwalt einer
Limited Liability Partnership (LLP)
ZPO § 78 Abs. 1

Wird die Berufungsschrift von einem zugelassenen Rechtsanwalt
sowohl unter Hinweis auf sein Amt als Rechtsanwalt als auch auf
seine Zugehörigkeit zu einer deutschen Zweigniederlassung einer
englischen Limited Liability Partnership unterzeichnet, ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass die Prozesshandlung nicht aus-
schließlich im Namen der Gesellschaft, sondern jedenfalls auch
von dem handelnden Rechtsanwalt selbst vorgenommen worden
ist, wenn nicht besondere Anhaltspunkte entgegenstehen.
BGH, Beschl. v. 22.4.2009 – IV ZB 34/08

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Kein anwaltliches Tätigkeitsverbot für
Justitiar eines Versorgungswerkes
BRAO §§ 45, 46, 47; BGB § 134: GG Art. 12

1. § 47 Abs. 1 Satz 1 BRAO steht der ständigen Tätigkeit eines
Rechtsanwaltes für eine juristische Person des Öffentlichen
Rechts nicht entgegen, wenn der Anwalt den Hoheitsträger nur
unabhänigig berät und nicht organisatorisch eingegliedert ist.

2. Unter den genannten Bedingungen steht ein Rechtsanwalt
auch nicht in „einem ständigen Dienst- oder ähnlichen Beschäfti-
gungsverhältnis“ i. S. d. § 46 BRAO.

3. Die beratende Mitwirkung als Justitiar am Erlass einer Norm
oder auch an der allgemeinen Gestaltung von Bescheiden, deren
Inhalt zwingend aus einer Norm folgt, steht nach § 45 BRAO der
anwaltlichen Vertretung in einem nachfolgenden Rechtsstreit um
die Rechtmäßigkeit eines solchen Bescheides und mittelbar der
Norm nicht entgegen.
OVG Lüneburg, Beschl. v. 7.4.2009 – 8 OA 37/09

Mitgeteilt vom 8. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts.

Anmerkung der Redaktion: Siehe dazu die Entscheidung des OLG
Frankfurt zu den eingeschränkten Tätigkeitsverboten bei Syn-
dikusanwälten im Juni Heft (AnwBl 2009, 452). Der Volltext der
Entscheidung ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.
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Anwaltshaftung

Anwalt darf auf erste Fristverlängerung
bei Berufungsbegründung vertrauen
ZPO §§ 233, 520 Abs. 2 Satz 3

Der Rechtsmittelführer, der vor Ablauf der Berufungsbegrün-
dungsfrist unter Darlegung eines der Gründe des § 520 Abs. 2
Satz 3 ZPO einen ersten Antrag auf Verlängerung dieser Frist um
drei Wochen stellt, kann regelmäßig darauf vertrauen, dass die be-
antragte Fristverlängerung erfolgt, auch wenn er innerhalb dieser
Zeitspanne noch keine Nachricht darüber erhalten hat, ob seinem
Verlängerungsantrag stattgegeben wurde. Reicht er die Beru-
fungsbegründung vor dem Zeitpunkt ein, bis zu dem er Fristver-
längerung beantragt hat, kann ihm auf seinen Antrag – aus pro-
zessökonomischen Gründen ohne vorherige Entscheidung über
den Verlängerungsantrag – Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand bewilligt werden.

BGH, Beschl. v. 10.3.2009 – VIII ZB 55/06

Aus den Gründen: I. Die Klägerin nimmt die Beklagte aus einer
Bürgschaft für Forderungen aus einem Leasingvertrag in An-
spruch. Das Landgericht hat die Beklagte durch Urteil vom 25.
November 2005 zur Zahlung von 96.402,18 Euro nebst Zinsen
verurteilt. Dieses Urteil ist dem Prozessbevollmächtigten der Be-
klagten am 7. Dezember 2005 zugestellt worden. Er hat dagegen
am 6. Januar 2006 Berufung eingelegt. Mit Schriftsatz vom 6. Fe-
bruar 2006 hat er beantragt, die Frist zur Begründung der Beru-
fung um drei Wochen zu verlängern. Nachdem ihm der Vorsit-
zende des Berufungssenats am 24. Februar 2006 mitgeteilt hatte,
dass der Verlängerungsantrag erst am 17. Februar 2006 bei Ge-
richt eingegangen sei, hat der Prozessbevollmächtigte der Beklag-
ten mit Schriftsatz vom 27. Februar 2006 die Kopie eines Telefax-
sendeprotokolls vorgelegt, nach dem der Verlängerungsantrag
bereits am 6. Februar 2006 an das Berufungsgericht per Fax über-
sandt worden ist. Gleichzeitig hat er vorsorglich Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand beantragt und darauf hingewiesen, dass „die
Berufungsbegründung ... mit beiliegendem Schriftsatz gesendet“
werde. Diese Begründungsschrift, die zusammen mit dem vor-
genannten Schriftsatz vom 27. Februar 2006 per Telefax übermit-
telt worden ist, ist unvollständig; es fehlt die letzte Seite mit der
Unterschrift des Prozessbevollmächtigten der Beklagten. Die Ori-
ginale der beiden – jeweils unterschriebenen – Schriftsätze vom
27. Februar 2006 sind erst am 15. März 2006 beim Berufungs-
gericht eingegangen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten als
unzulässig verworfen. Dagegen wendet sich die Beklagte mit
ihrer Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Ent-

scheidung ausgeführt:
Die Berufung sei unzulässig, weil die Berufungs-

begründungsfrist versäumt worden sei. Eine wirksame Beru-
fungsbegründung sei weder innerhalb der Zweimonatsfrist des
§ 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO noch innerhalb der von dem Prozess-
bevollmächtigten der Beklagten beantragten Fristverlängerung
eingegangen. Die Berufungsbegründungsfrist habe am 7. Fe-
bruar 2006 geendet. Es könne dahinstehen, ob der Prozess-
bevollmächtigte der Beklagten am 6. Februar 2006 und damit
rechtzeitig einen Antrag auf Verlängerung der Berufungs-
begründungsfrist gestellt habe oder ob er ohne sein Verschul-
den hieran gehindert gewesen sei und ihm auf seinen Antrag
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren wäre.
Selbst wenn dem Fristverlängerungsantrag oder dem Wieder-
einsetzungsantrag stattgegeben würde, könnte die Frist nur
entsprechend dem Antrag bis zum 27. Februar 2006 verlängert

werden. Auch innerhalb dieser Frist sei eine wirksame Beru-
fungsbegründung nicht eingegangen, weil die am 27. Februar
2006 per Telefax übermittelte Berufungsbegründungsschrift
nicht unterschrieben gewesen sei (§ 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6
ZPO). Die unterzeichnete Berufungsbegründung sei erst am
15. März 2006 und damit nach Ablauf der vom Prozessbevoll-
mächtigten der Beklagten beantragten Verlängerung der Beru-
fungsbegründungsfrist eingegangen.

2. Die gemäß § 522 Abs. 1 Satz 4, § 574 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
statthafte und auch im Übrigen (§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2, § 575
ZPO) zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Mit der vom
Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die Berufung
der Beklagten nicht gemäß § 522 Abs. 1 ZPO als unzulässig ver-
worfen werden.

a) Allerdings soll nach § 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6 ZPO der
Schriftsatz, mit dem die Berufung begründet wird, die Unter-
schrift der Person enthalten, die den Schriftsatz verantwortet.
Die Unterschrift ist grundsätzlich Wirksamkeitserfordernis. Sie
soll die Identifizierung des Urhebers der schriftlichen Prozess-
handlung ermöglichen und dessen unbedingten Willen zum
Ausdruck bringen, die volle Verantwortung für den Inhalt des
Schriftsatzes zu übernehmen und diesen bei Gericht einzurei-
chen. Das letztgenannte Erfordernis soll sicherstellen, dass es
sich beim Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handelt,
sondern dass es mit Wissen und Willen des Berechtigten dem
Gericht zugeleitet worden ist. Für den Anwaltsprozess bedeutet
dies, dass die Berufungsbegründung von einem dazu bevoll-
mächtigten und bei dem Prozessgericht zugelassenen Rechts-
anwalt zwar nicht selbst verfasst, aber nach eigenverantwort-
licher Prüfung genehmigt und unterschrieben sein muss
(BGH, Urteil vom 10. Mai 2005 – XI ZR 128/04, NJW 2005,
2086, unter B II 1 a m. w. N.).

b) Von dem vorgenannten Grundsatz sind jedoch Ausnah-
men möglich. Das Erfordernis der Schriftlichkeit ist kein
Selbstzweck. Deshalb kann das Fehlen einer Unterschrift bei
Vorliegen besonderer Umstände ausnahmsweise unschädlich
sein, wenn sich aus anderen Anhaltspunkten eine der Unter-
schrift vergleichbare Gewähr für die Urheberschaft und den
Willen ergibt, das Schreiben in den Rechtsverkehr zu bringen
(BGH, Urteil vom 10. Mai 2005, aaO, unter B II 1 d aa). Das ist
hier bei der am 27. Februar 2006 per Telefax übersandten Beru-
fungsbegründungsschrift der Fall.

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist aner-
kannt, dass der Mangel der Unterschrift in dem als Urschrift
der Berufung gedachten Schriftsatz durch die gleichzeitig ein-
gereichte beglaubigte Abschrift dieses Schriftsatzes behoben
wird, auf der der Beglaubigungsvermerk von dem Prozess-
bevollmächtigten handschriftlich vollzogen worden ist (BGHZ
24, 179, 180). In einer anderen Entscheidung (BGHZ 97, 251,
254) hat der Bundesgerichtshof das Fehlen einer Unterschrift
auf der Berufungsbegründung für unschädlich erachtet, wenn
die nicht unterschriebene Berufungsbegründungsschrift fest
mit einem von dem Rechtsanwalt unterzeichneten Begleit-
schreiben verbunden ist. Damit ist der hier zu entscheidende
Fall vergleichbar. Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat
in dem von ihm unterschriebenen Schriftsatz vom 27. Februar
2006 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Berufungs-
begründung mit beiliegendem Schriftsatz gesendet werde. Die
Begründungsschrift ist als Seiten 4 bis 13 desselben Telefaxes
übermittelt worden. Aufgrund dieser Umstände ist zweifelsfrei
erkennbar, dass der Prozessbevollmächtigte der Beklagten die
Verantwortung nicht nur für den Inhalt des von ihm unter-
zeichneten Schriftsatzes vom 27. Februar 2006, sondern auch
der gleichzeitig damit übersandten Berufungsgründung über-
nehmen wollte.

3. Die Verwerfung der Berufung durch das Oberlandes-
gericht erweist sich auch nicht aus anderen Gründen im Ergeb-
nis als richtig (§ 577 Abs. 3 ZPO).
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a) Allerdings ist auch die Begründungsschrift vom 27. Fe-
bruar 2006 erst nach Ablauf der am 7. Februar 2006 endenden
Frist zur Begründung der Berufung bei Gericht eingegangen.
An dem verspäteten Eingang der Berufungsbegründung ver-
mag ein vor Fristablauf eingereichter Antrag auf Fristverlänge-
rung nichts zu ändern. Denn eine Verlängerung der Frist ist
nicht erfolgt.

b) Der Beklagten ist jedoch, wie von ihr vorsorglich bean-
tragt, aus prozessökonomischen Gründen ohne vorherige Ent-
scheidung über den Verlängerungsantrag (Senatsbeschluss vom
11. September 2007 – VIII ZB 73/05, juris, Tz. 7) Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu bewilligen, falls sich ihre Be-
hauptung als zutreffend erweisen sollte, ihr Prozessbevollmäch-
tigter habe am 6. Februar 2006 – rechtzeitig vor Fristablauf –
einen Antrag auf Fristverlängerung bei dem Berufungsgericht
eingereicht und diesen damit begründet, er sei als einziger
Sachbearbeiter wegen des derzeitigen Fristendrucks und häufi-
ger berufs- und urlaubsbedingter Abwesenheit nicht in der
Lage, die Berufung fristgerecht zu begründen. Denn ein Anwalt
kann bei einem ersten Verlängerungsantrag regelmäßig darauf
vertrauen, dass die beantragte Fristverlängerung um drei Wo-
chen erfolgt, wenn – wie hier – einer der Gründe des § 520
Abs. 2 Satz 3 ZPO dargelegt wird (Senatsbeschluss vom 11.
September 2007, aaO, Tz. 7 f.; BGH, Beschluss vom 18. Sep-
tember 2001 – VI ZB 26/01, VersR 2001, 1579, unter 1).

Nichts anderes gilt, wenn zwar der Verlängerungsantrag
nicht beim Berufungsgericht eingegangen oder jedenfalls nicht
zu den Akten gelangt sein sollte, der Prozessbevollmächtigte
der Beklagten aber, wie er vorgetragen hat, den Verlängerungs-
antrag rechtzeitig per Telefax abgesandt hat und aufgrund eines
Telefaxsendeprotokolls mit o.k.-Vermerk davon ausgehen
durfte, dass der Verlängerungsantrag auch rechtzeitig beim Be-
rufungsgericht eingegangen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Schriftstück ungeachtet eines solchen Sendeprotokolls den
Empfänger nicht erreicht hat, ist so gering, dass sich dem
Rechtsanwalt diese Möglichkeit auch dann nicht aufdrängen
muss, wenn er innerhalb von drei Wochen noch keine Nach-
richt darüber erhalten hat, ob seinem Verlängerungsantrag
stattgegeben wurde (BGH, Beschluss vom 28. März 2001 – XII
ZB 100/00, VersR 2002, 1045, unter 2).

III. Der angefochtene Beschluss kann somit keinen Bestand
haben. Der Senat kann nicht selbst über den von der Beklagten
gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung der Frist zur Begründung der Berufung
entscheiden. Dazu bedarf es weiterer tatsächlicher Feststellun-
gen zu der Behauptung der Beklagten, ihr Prozessbevollmäch-
tigter habe am 6. Februar 2006 einen Antrag auf Fristverlänge-
rung bei dem Berufungsgericht eingereicht oder jedenfalls
per Telefax ordnungsgemäß an das Berufungsgericht abge-
sandt. Die Sache ist daher an das Berufungsgericht zurückzu-
verweisen.
Anmerkung der Redaktion: Die anwaltsfreundliche und praxis-
nahe Entscheidung des VIII. Zivilsenat hat ferner einer zweiten
selbständigen Leitsatz:

ZPO § 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6
Dem Unterschriftserfordernis der § 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6 ZPO ist
genügt, wenn zwar der Berufungsbegründungsschriftsatz nicht un-
terschrieben ist, dieser aber einem – von einem dazu bevollmäch-
tigten und bei dem Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwalt
unterzeichneten – Schriftsatz beigefügt ist, in dem ausdrücklich
darauf hingewiesen wird, dass die Berufungsbegründung mit bei-
liegendem Schriftsatz gesendet werde, und beide Schriftsätze zu-
sammen dem Gericht mit einem einheitlichen Telefax übermittelt
werden.

Anwaltsvergütung

Absolutes Aufrechnungsverbot für den
Staat bei Pflichtverteidigergebühren
GG Art. 12 Abs. 1; StPO § 141; RVG § 43

Der gesetzliche Anspruch des Rechtsanwalts auf Festsetzung und
Auszahlung der Pflichtverteidigergebühren gegen die Staatskasse
ist aufrechnungsfest, auch wenn die Staatskasse gegen den Kos-
tenerstattungsanspruch des freigesprochenen Angeklagten mit ei-
genen Forderungen aufgerechnet hat. Mit Blick auf die Berufsfrei-
heit kann dem Rechtsanwalt nicht vorgehalten werden, dass er
sich durch die versäumte Abtretung des Kostenerstattungsan-
spruchs des Beschuldigten selbst dem Schutz des § 43 RVG mit
seinem Aufrechnungsverbot entzogen habe.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 4.5.2009 – 1 BvR 2252/08

Aus den Gründen: I. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich ge-
gen Beschlüsse, durch die dem als Pflichtverteidiger beigeord-
neten Beschwerdeführer die Festsetzung und Auszahlung der
Pflichtverteidigervergütung verweigert wurde.

1. Der Beschwerdeführer ist Rechtsanwalt. In einem gegen
mehrere Angeklagte gerichteten Strafverfahren wurde der
Beschwerdeführer einem der Angeklagten als Pflichtverteidiger
beigeordnet. Die Angeklagten wurden rechtskräftig freige-
sprochen; die Kosten des Verfahrens einschließlich der notwen-
digen Auslagen der Angeklagten wurden der Staatskasse auf-
erlegt.

2. In der Folge beantragte der Beschwerdeführer namens
seines Mandanten die Festsetzung der Wahlverteidigergebüh-
ren und Auslagen in Höhe von insgesamt 1.031,73 Euro. Die-
sem Antrag wurde zwar vom Amtsgericht in vollem Umfang
entsprochen; eine Auszahlung des festgesetzten Betrags wurde
aber unter Hinweis auf eine zuvor von der Staatskasse gegen-
über dem Mandanten des Beschwerdeführers erklärte Aufrech-
nung mit den festgesetzten Betrag übersteigenden Forderungen
verweigert. Der Beschwerdeführer beantragte sodann die Fest-
setzung und Auszahlung seiner Pflichtverteidigervergütung in
Höhe von insgesamt 849,66 Euro. Dieser Antrag wurde vom
Amtsgericht mit der Begründung zurückgewiesen, die Festset-
zung und Auszahlung der Pflichtverteidigergebühren sei nicht
mehr möglich, nachdem bereits die Wahlverteidigervergütung
festgesetzt und der entsprechende Erstattungsanspruch durch
Aufrechnung zum Erlöschen gebracht worden sei; eine Auszah-
lung der Pflichtverteidigervergütung führe zu einer „Doppel-
zahlung“ durch die Staatskasse und sei daher nicht veranlasst.
Die hiergegen vom Beschwerdeführer erhobene – als Be-
schwerde bezeichnete – Erinnerung wies das Amtsgericht mit
der Begründung zurück, der Anspruch auf Festsetzung der
Pflichtverteidigergebühren müsse zurückstehen, wenn bereits
die Wahlverteidigerkosten geltend gemacht und ausgeglichen
worden seien; eine „Doppelbezahlung“ komme nicht in Be-
tracht. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Beschwer-
deführers wurde vom Landgericht als unbegründet verworfen.
Die weitere Beschwerde wurde nicht zugelassen.
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3. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seiner verfas-
sungsmäßigen Rechte aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 3, Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1
GG.

Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG sei
verletzt, weil die angegriffenen Entscheidungen in krasser und
willkürlicher Weise das Gesetz verletzten und die Wertungen
des Grundgesetzes völlig außer Acht ließen. Die Fachgerichte
hätten verkannt, dass durch seine Beiordnung als Pflichtvertei-
diger Gebührenansprüche unmittelbar gegen die Staatskasse
begründet worden seien, die neben dem Auslagenerstattungs-
anspruch seines Mandanten stünden und nicht durch Erfül-
lung des Anspruchs seines Mandanten auf Erstattung der
Wahlverteidigergebühren erloschen seien.

Ferner sei Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, weil die Entscheidun-
gen zu einer verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehand-
lung führten. Als Pflichtverteidiger eines Angeklagten, dem ge-
genüber die Staatskasse aufrechenbare Ansprüche gehabt habe,
würde er gegenüber solchen Pflichtverteidigern benachteiligt,
deren Mandanten keinen Forderungen der Staatskasse aus-
gesetzt seien; darüber hinaus liege auch eine Ungleichbehand-
lung gegenüber solchen Pflichtverteidigern vor, deren Mandan-
ten zwar Ansprüchen der Staatskasse ausgesetzt seien, jedoch
aufgrund einer Verurteilung die Verfahrenskosten tragen
müssten.

Die Berufsausübungsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG sei
verletzt, weil durch die Betrauung mit der Pflichtverteidigung
ein – verfassungsrechtlich zwingender – Vergütungsanspruch
gegen die Staatskasse entstanden, durch die angegriffenen Ent-
scheidungen jedoch aberkannt worden sei. Die Verweigerung
einer entsprechenden Zahlung, die im Ergebnis zu einer
hoheitlichen Inanspruchnahme anwaltlicher Leistungen ohne
angemessenes Entgelt führe, stelle einen unverhältnismäßigen
Eingriff in seine Berufsfreiheit dar. Auch Art. 14 Abs. 1 GG sei
verletzt, weil ein bereits entstandener Anspruch auf Zahlung
der Pflichtverteidigervergütung rechtswidrig und unter Verlet-
zung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entzogen worden
sei.

4. Das Sächsische Staatsministerium der Justiz, der Deut-
sche Anwaltverein, die Bundesrechtsanwaltskammer und der
Mandant des Beschwerdeführers hatten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme.

a) Der Deutsche Anwaltverein hat in seiner Stellungnahme
mitgeteilt, dass die Verfassungsbeschwerde als begründet er-
achtet werde. Die angegriffenen Entscheidungen verletzten den
Beschwerdeführer in seiner Berufsfreiheit, weil er zur Erfül-
lung der öffentlichen Aufgabe der Pflichtverteidigung heran-
gezogen worden sei, ohne dass ihm hierfür ein angemessenes
Entgelt zukomme. Die mit den angegriffenen Entscheidungen
einhergehende Aberkennung des Anspruchs des Beschwer-
deführers auf Zahlung der gesetzlichen Pflichtverteidigervergü-
tung verlange diesem ein unzumutbares Opfer ab und stelle ei-
nen Eingriff in die Berufsfreiheit des Beschwerdeführers dar,
der weder von einer einfachgesetzlichen Rechtsgrundlage getra-
gen noch durch Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt sei.

b) Dagegen hat die Bundesrechtsanwaltskammer den Stand-
punkt eingenommen, dass die angegriffenen Entscheidungen
Art. 12 Abs. 1 GG nicht verletzten, weil der Beschwerdeführer
durch die Möglichkeit der Abtretung der Auslagenerstattungs-
ansprüche und den damit verbundenen Schutz seiner Vergü-
tungsansprüche über § 43 RVG hinreichend geschützt sei. Sei
der Mandant zu einer Abtretung seines Auslagenerstattungs-
anspruchs nicht bereit, stehe es dem Rechtsanwalt frei, zu-
nächst die Festsetzung seiner Pflichtverteidigervergütung zu
beantragen. Eines darüber hinausgehenden Schutzes bedürfe
der als Pflichtverteidiger bestellte Rechtsanwalt nicht.

c) Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und der
Mandant des Beschwerdeführers haben keine Stellungnahme
abgegeben.

II. Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Ent-
scheidung an und gibt ihr statt, weil dies zur Durchsetzung des
Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 12 Abs. 1 GG an-
gezeigt ist (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Auch die wei-
teren Voraussetzungen des § 93 c Abs.1 Satz 1 BVerfGG liegen
vor.

1. Die für die Beurteilung der Verfassungsbeschwerde maß-
geblichen Fragen wurden bereits durch das Bundesverfassungs-
gericht geklärt (§ 93 c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Insbesondere hat
das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden, dass eine
Heranziehung Privater zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben nur
gegen Gewährung einer angemessenen Vergütung zulässig ist
(vgl. BVerfGE 54, 251 5271>). Auch die Fragen des Schutz-
bereichs des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG
(vgl. BVerfGE 116, 202 5221>), die Maßstäbe für eine Verlet-
zung des Eigentumsrechts aus Art. 14 Abs. 1 GG durch fachge-
richtliche Entscheidungen (vgl. BVerfGE 79, 292 5303>) und
die Anforderungen des allgemeinen Gleichheitssätzes (vgl.
BVerfGE 101, 239 5269>) sind bereits durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts geklärt.

2. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Sie wurde inner-
halb der Monatsfrist des § 93 Abs. 1 BVerfGG erhoben und
begründet. Der Beschwerdeführer behauptet die Verletzung
eigener Rechte (§ 90 Abs. 1 BVerfGG); als Adressat der ange-
griffenen Entscheidungen ist er von diesen selbst und unmittel-
bar betroffen. Der Rechtsweg ist erschöpft. Eine weitere Be-
schwerde gegen die angegriffene Entscheidung des
Landgerichts ist gemäß § 56 Abs. 2 Satz 1, § 33 Abs. 6 Satz 1
RVG nur im Falle ihrer Zulassung statthaft, die vorliegend
nicht erfolgt ist.

3. Die Verfassungsbeschwerde ist offensichtlich begründet.
Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwer-
deführer in seiner Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG.

Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des ein-
fachen Rechts durch die Fachgerichte können vom Bundesver-
fassungsgericht – abgesehen von Verstößen gegen das Willkür-
verbot – nur darauf überprüft werden, ob sie Auslegungsfehler
enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung
von der Bedeutung der betroffenen Grundrechte, insbesondere
vom Umfang ihres Schutzbereiches, beruhen. Das ist der Fall,
wenn die vorgenommene Auslegung die Tragweite der Grund-
rechte nicht hinreichend berücksichtigt oder im Ergebnis zu ei-
ner unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen
Freiheiten führt (vgl. BVerfGE 18, 85 592 f., 96>; 87, 287
5323>; stRspr),

Daran gemessen werden die angegriffenen Entscheidungen
den Anforderungen des Verfassungsrechts nicht gerecht. Die
Fachgerichte haben vorliegend die Bedeutung und Tragweite
der Berufsfreiheit des Beschwerdeführers verkannt.

Art. 12 Abs. 1 GG schützt die Erwerbszwecken dienende Tä-
tigkeit (vgl. BVerfGE 105, 252 5265>). Nimmt der Staat für
Aufgaben, deren ordentliche Wahrnehmung im öffentlichen In-
teresse liegt, Staatsbürger beruflich in Anspruch, stellt dies ei-
nen Eingriff in die freie wirtschaftliche Betätigung im Sinne ei-
ner Berufsausübungsregel dar (vgl. BVerfGE 114, 196 5244>).
Dabei erweist es sich als übermäßige, durch keine Gründe des
Gemeinwohls gerechtfertigte Einschränkung der freien Berufs-
ausübung, wenn den derart Belasteten eine angemessene Ent-
schädigung für ihre berufliche Inanspruchnahme vorenthalten
wird (vgl. BVerfGE 54, 251 5271>). Vor diesem Hintergrund
genügen die angegriffenen Entscheidungen den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben nicht; denn sie führen im Ergebnis dazu,
dass dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung
für die zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Pflichtvertei-
digung erbrachten Leistungen vorenthalten wird.
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a) Mit der Bestellung zum Pflichtverteidiger gemäß § 141
der Strafprozessordnung (StPO) war der Beschwerdeführer auf-
grund des § 49 Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
verpflichtet, die Verteidigung des Angeklagten zu übernehmen.
Er wurde damit in seinem Beruf als Rechtsanwalt zur Erledi-
gung einer öffentlichen Aufgabe herangezogen; denn der
Zweck der Pflichtverteidigung besteht darin, dem Beschuldig-
ten in schwerwiegenden Fällen einen rechtskundigen Beistand
zu verschaffen und einen ordnungsgemäßen Verfahrensablauf
zu gewährleisten (vgl. BVerfGE 68, 237 5254>). Dieser beruf-
lichen Inanspruchnahme des Beschwerdeführers aus Gründen
des öffentlichen Interesses tragen seine Vergütungsansprüche
gemäß § 45 Abs. 3 Satz 1 RVG in Verbindung mit Nummern
4100 ff. RVG A/V Rechnung. Es handelt sich um eigene An-
sprüche des zum Pflichtverteidiger bestellten Beschwer-
deführers gegen die Staatskasse, die selbständig neben den
Vergütungsanspruch des Beschwerdeführers gegen seinen
Mandanten aus § 52 RVG treten und diesem gegenüber nicht
subsidiär sind, sondern wahlweise geltend gemacht werden
können (vgl. Müller-Rabe, in; GeroId/Schmidt, Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz, 18. Aufl. 2008, § 45 Rdnr. 48 ff.; Volpert, in:
Burhoff, RVG. 2. Aufl. 2007, § 52 Rdnr. 15). Sie stellen im
Grundsatz sicher, dass der als Pflichtverteidiger bestellte
Rechtsanwalt eine angemessene Vergütung aus der Staatskasse
erhält, ihm also kein mit Blick auf die Garantie der Berufsfrei-
heit (Art. 12 Abs. 1 GG) unzumutbares Opfer abverlangt wird
(vgl. BVerfGE 68, 237 5255>).

b) Durch die angegriffenen Entscheidungen wird dem Be-
schwerdeführer das Honorar vorenthalten, das ihm für das Tä-
tigwerden als Pflichtverteidiger gemäß § 45 Abs. 3 Satz 1 RVG
in Verbindung mit Nummern 4100, 4106, 4108, 7002, 7003 und
7005 VV-RVG zusteht. Der Beschwerdeführer erhält hiernach
nicht die vom Gesetzgeber selbst – und insoweit verfassungs-
rechtlich unbedenklich – als angemessen angesehene Entschä-
digung für seine berufliche Inanspruchnahme im öffentlichen
Interesse und wird deshalb in seiner Berufsfreiheit verletzt. Auf
etwaige Vergütungsansprüche gegen den Beschuldigten muss
er sich hierbei nicht verweisen lassen, weil die dem Pflichtver-
teidiger zustehenden Gebührenansprüche gegen die Staats-
kasse gerichtet und gegenüber den Vergütungsansprüchen
gegen den Beschuldigten nicht nachrangig sind. Die angegriffe-
nen Entscheidungen haben demnach den Zusammenhang zwi-
schen einer angemessenen Entschädigung durch den Staat und
der Rechtfertigung des Eingriffs in das Grundrecht aus Art. 12
Abs. 1 GG außer Betracht gelassen und in dieser Hinsicht Be-
deutung und Tragweite der Berufsfreiheit verkannt.

c) Die maßgeblichen Vorschriften des Gebührenrechts zwin-
gen die Fachgerichte nicht zu der – verfassungsrechtlich zu be-
anstandenden – Versagung des Pflichtverteidigerhonorars; die
Vorschriften sind vielmehr einer grundrechtsgeleiteten Aus-
legung und Anwendung unter Berücksichtigung der Berufsfrei-
heit zugänglich.

aa) Es kann dahinstehen, auf welche gesetzliche Grundlage
die Aufrechnung der Staatskasse gegen den Kostenerstattungs-
anspruch des freigesprochenen Angeklagten gestützt werden
kann. Sollte die Aufrechnung wirksam sein, so könnte der Be-
schwerdeführer gegenüber der Staatskasse zwar die Gebühren
eines gewählten Verteidigers nicht mehr geltend machen. Der
gesetzliche Anspruch des Beschwerdeführers auf Festsetzung
und Auszahlung der Pflichtverteidigergebühren wäre jedoch
auch in diesem Fall nicht erloschen; denn hinsichtlich dieses
eigenständigen Anspruchs kann der von der Staatskasse gegen
den Kostenerstattungsanspruch des freigesprochenen Ange-
klagten erklärten Aufrechnung keine Wirkung zukommen. An-
deres folgt insbesondere nicht aus § 58 Abs. 3 RVG. Nach dieser
Bestimmung kommen auf die Pflichtverteidigergebühren nur
solche Vorschüsse und Zahlungen zur Anrechnung, die der
Rechtsanwalt auch tatsächlich erhalten hat. Die gegenüber dem

Mandanten des Beschwerdeführers erklärte Aufrechnung stellt
hingegen weder nach dem Gesetzeswortlaut noch nach dem
Gesetzeszweck eine anzurechnende Zahlung dar, weil sie dem
Beschwerdeführer nicht als Vorteil zugute kommt.

bb) Auch die geltend gemachte Doppelbelastung der Staats-
kasse rechtfertigt nicht die Versagung des Pflichtverteidigerho-
norars. Selbst wenn die von ihr erklärte Aufrechnung wirksam
gewesen sein sollte und die Staatskasse deshalb neben dem
Verlust der zur Aufrechnung gestellten – hier allerdings offen-
bar uneinbringlichen und damit ohnehin wertlosen – Forde-
rung mit der Zahlung der Pflichtverteidigergebühren ein zwei-
tes Mai belastet wäre, ist eine solche „Doppelzahlung“ nicht
zwangsläufig, sondern ohne Weiteres zu vermeiden. Wie der
Deutsche Anwaltverein in seiner Stellungnahme ausführt,
kann sich die Staatskasse etwa dadurch schützen, dass sie den
Rechtsanwalt vor Festsetzung der Wahlverteidigergebühren
zum Verzicht auf seine Pflichtverteidigergebühren auffordert
(vgl. LG Duisburg, Beschluss vom 23. August 2005 – 35 Qs
76/05 –, JurBüro 2006, S, 425). Falls ein solcher Verzicht nicht
erklärt wird, lassen sich Doppelbelastungen dadurch vermei-
den, dass Kosten nur in der Höhe festgesetzt werden, als diese
das Pflichtverteidigerhonorar übersteigen (vgl. Volpert, in: Bur-
hoff, aaO, § 52 Rdnr. 28 f.; LG Dortmund, Beschluss vom 3. Fe-
bruar 2005 – 14 5VI> Qs 2/05 – Rpfleger 2005, S. 479). Auch
eine etwa zulässige Aufrechnung könnte dann nur diesen Dif-
ferenzbetrag, nicht aber die für die Pflichtverteidigung be-
stimmten Gebühren und Auslagen erfassen. Macht die Staats-
kasse – wie hier – von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch,
sondern schafft sie selbst durch Aufrechnung das Risiko von
Doppelbelastungen, so ist das von dem betroffenen Rechts-
anwalt nicht zu verantworten und vermag eine Versagung sei-
nes gesetzlich vorgesehenen Honorars nicht zu rechtfertigen.

cc) Mit Blick auf die Berufsfreiheit des Beschwerdeführers
ist ferner unerheblich, dass der Beschwerdeführer dem Risiko
einer Aufrechnung der Staatskasse gegen den Auslagenerstat-
tungsanspruch seines Mandanten durch das Hinwirken auf
eine frühzeitige Abtretung des Auslagenerstattungsanspruchs
hätte begegnen können. Die verfassungsrechtlich gebotene an-
gemessene Entschädigung für die berufliche Inanspruchnahme
lässt sich hierdurch nicht hinreichend sichern, weil es der
Rechtsanwalt nicht in der Hand hat, ob ihm sein Mandant sei-
nen Kostenerstattungsanspruch abtritt. Er bleibt insoweit von
der Mitwirkung des Beschuldigten abhängig, die er nicht er-
zwingen kann. Insbesondere ist ihm durch die Verpflichtung
zur Übernahme der Pflichtverteidigung (§ 49 Abs. 1 BRAO) die
Möglichkeit verstellt, sein Tätigwerden von der Abtretung ab-
hängig zu machen.

Dem Beschwerdeführer kann daher auch nicht vorgehalten
werden, er habe sich durch die versäumte Abtretung des Erstat-
tungsanspruchs des Beschuldigten selbst dem Schutz des § 43
RVG entzogen. Es kommt hinzu, dass der Gesetzgeber mit die-
ser Vorschrift, die zugunsten des Rechtsanwalts eine von § 406
BGB abweichende, die Aufrechnung hindernde Regelung trifft,
dem Vergütungsanspruch des Rechtsanwalts einen besonderen
Schutz zukommen lassen wollte. Hingegen lässt sich der Vor-
schrift nicht entnehmen, dass mit ihr der durch die allgemeine
Rechtsordnung ohnehin gegebene Schutz eingeschränkt wer-
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den sollte. Es würde daher Sinn und Zweck des § 43 RVG wi-
dersprechen, wenn diese Vorschrift herangezogen würde, um
Vergütungsansprüche von Rechtsanwälten einzuschränken.

dd) Bei unterbliebener Abtretung kann eine Aufrechnung
der Staatskasse gegen den Kostenerstattungsanspruch des Be-
schuldigten schließlich auch nicht dadurch verhindert werden,
dass der Pflichtverteidiger zunächst die Festsetzung und Aus-
zahlung seines Pflichtverteidigerhonorars beantragt. Denn die-
ser Antrag des Pflichtverteidigers nimmt der Staatskasse nicht
die Möglichkeit, den möglicherweise schon zuvor oder gleich-
zeitig vom freigesprochenen Angeklagten geltend gemachten
Kostenerstattungsanspruch festzusetzen und hiergegen die
Aufrechnung zu erklären.

4. Da die angegriffenen Entscheidungen den Beschwer-
deführer jedenfalls in seiner Berufsfreiheit gemäß Art. 12
Abs. 1 GG verletzen, kann dahingestellt bleiben, ob zugleich
ein Verstoß gegen die außerdem noch als verletzt gerügten
Grundrechte gegeben ist.

5. Die angegriffenen Entscheidungen sind hiernach gemäß
§ 93 c Abs. 2 in Verbindung mit § 95 Abs. 2 BVerfGG aufzuhe-
ben, ohne dass es noch auf die weiter erhobenen Rügen an-
kommt. Die Sache selbst ist an das Amtsgericht zurückzuver-
weisen. Der dortige Rechtspfleger hat über den Antrag des
Beschwerdeführers auf Festsetzung der Pflichtverteidigervergü-
tung neu zu befinden.

6. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung beruht auf
§ 34 a Abs. 2 BVerfGG.
Anmerkung der Redaktion: Auf den ersten Blick hat sich der
Rechtsanwalt in dem vom Bundesverfassungsgericht entschiede-
nen Fall nicht sehr geschickt angestellt. Der Anwalt, der zunächst
als Wahl- und dann als Pflichtverteidiger tätig war, hatte nicht
von der Möglichkeit des § 43 RVG Gebrauch gemacht, sich den
Kostenerstattungsanspruch des Beschuldigten gegen die Staats-
kasse abtreten zu lassen. Als sein Mandant freigesprochen wurde,
setzte die Staatskasse zwar die Wahlverteidigergebühren fest,
rechnete aber dann vollständig mit Forderungen gegen den Man-
danten auf (in einem parallel vom Bundesverfassungsgericht ge-
nauso entschiedenen Fall mit dem Aktenzeichen 1 BvR 2251/08
nur zum Teil). Als der Anwalt dann die Pflichtverteidigergebüh-
ren verlangte, ging er leer aus. Der Staat müsse – so die Instanz-
gerichte – vor einer Doppelbelastung geschützt werden.

Das Bundesverfassungsgericht löst den Fall strikt verfas-
sungsrechtlich. In diesem Fall dürfe es kein Sonderopfer des
Anwalts geben und folgt damit der Stellungnahme des Verfas-
sungsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Die
Staatskasse hätte den Anwalt vor Festsetzung der Wahlverteidi-
gergebühren zu einem Verzicht auf seine Pflichtverteidigerge-
bühren auffordern müssen. Der Verfassungsrechtsausschuss
der Bundesrechtsanwaltskammer hatte die Verfassungsbe-
schwerde für unbegründet gehalten.

Volle Verfahrensgebühr bei verfrühten
Rechtsmitteln?
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1; RVG VV Nrn. 3200, 3201 Nr. 1

Wird der Antrag auf Zurückweisung eines Rechtsmittels vor Zu-
stellung der Rechtsmittelbegründung gestellt, das Rechtsmittel
dann aber begründet und in der Sache entschieden, ist eine
1,6-fache Verfahrensgebühr nach Nr. 3200 VV RVG erstattungs-
fähig (Abgrenzung zu BGH Beschluss vom 3. Juli 2007 –
VI ZB 21/06 – FamRZ 2007, 1735 = NJW 2007, 3723).

BGH, Beschl. v. 1.4.2009 – XII ZB 12/07

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Zeithonorar: 15-Minuten-Takt
kann missbräuchlich sein
BGB § 242

Ob ein Verstoß gegen § 242 BGH vorliegt, ist eine Frage des Ein-
zelfalls, die der grundsätzlichen Klärung nicht zugänglich ist.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 5.3.2009 – IX ZR 144/06

Aus den Gründen: Die Nichtzulassungsbeschwerde ist statthaft
(§ 544 Abs. 1 Satz 1 ZPO), aber unzulässig, soweit sie sich gegen
die Abweisung der Feststellungsklage richtet. Insoweit sind Zulas-
sungsgründe nicht dargelegt (§ 544 Abs. 2 Satz 3 ZPO).

Im Übrigen ist sie unbegründet. Fragen von rechtsgrundsätz-
licher Bedeutung stellen sich nicht; auch besteht kein Anlass zur
Fortbildung des Rechts. Das Berufungsgericht hat dahin gestellt
sein lassen, ob die Stundensatzvereinbarung sittenwidrig ist. Je-
denfalls könne sich der Kläger gemäß § 242 BGB nicht darauf be-
rufen. Ob ein Verstoß gegen § 242 BGB vorliegt, ist eine Frage des
Einzelfalls, die der grundsätzlichen Klärung nicht zugänglich ist.
Auch die Frage, ob ein Viertelstundentakt eines vereinbarten
Zeithonorars der Inhaltskontrolle unterworfen ist und gegebe-
nenfalls dieser standhält, ist im vorliegenden Fall nicht zu beant-
worten. Denn das Berufungsgericht hat in tatrichterlicher
Verantwortung die missbräuchliche Ausnutzung des Viertelstun-
dentakts angenommen. Da das Berufungsgericht letztlich offen
gelassen hat, ob ein Fall der Sittenwidrigkeit anzunehmen ist,
kommt es auch nicht auf die Frage an, ob bei vereinbartem Stun-
denhonorar eine sittenwidrige Überhöhung der Abrechnung an
Hand des einzelnen Mandats oder des Durchschnitts aller Man-
date zu prüfen ist.

Schließlich erfordert auch die Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung keine Entscheidung des Senats. Eine Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs des Klägers oder ein Verstoß ge-
gen das Willkürverbot liegt nicht vor.
Anmerkung der Redaktion: Mit dem Beschluss des BGH ist eine
Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 29.6.2006 (I-24 U 196/04,
abgedruckt mit Leitsatz in AnwBl 2006, 770 und zugänglich im
Volltext mit elf Anwaltsblatt-Seiten unter www.anwaltsblatt.de)
rechtskräftig geworden. Das OLG Düsseldorf hatte noch entschie-
den, dass eine formularmäßige 15-Minuten-Zeittaktklausel wegen
Benachteiligung des Mandanten gegen § 9 AGB (jetzt § 307 BGB)
verstoße. Der BGH hat die Frage offen gelassen. Für den IX. Zivil-
senat war entscheidend, dass das Berufungsgericht in tatrichter-
licher Verantwortung die missbräuchliche Ausnutzung des Vier-
telstundentakts angenommen hat. Aus Sicht der Anwälte ist es
erfreulich, dass dieser wenig glückliche, sehr speziell gelagerte
Einzelfall nicht Anlass für grundlegende Erwägungen des BGH
zu Zeittaktklauseln geworden ist. Auf jeden Fall gibt die Entschei-
dung des OLG Düsseldorf viele Anregungen dazu, wie Anwälte
nicht abrechnen sollten.

Zeithonorar: 15-Minuten-Takt
kann wirksam vereinbart werden
RVG § 3 a; BGB § 307

Bei einem anwaltlichen Zeithonorar ist die Vereinbarung einer
Stundenabrechnung per angefangener Viertelstunde wirksam.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Schleswig, Urt. v. 19.2.2009 – 11 U 151/07

Aus den Gründen: II. Die Berufung des Klägers hat Erfolg, die-
jenige der Beklagten nicht.
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Der Kläger kann von der Beklagten Zahlung des berech-
neten Anwaltshonorars von 6.206,00 Euro verlangen, § 611
BGB in Verbindung mit der Vergütungsvereinbarung vom 27.
Oktober 2006.

1. Die Vergütungsvereinbarung ist wirksam. Die Schrift-
form des § 4 RVG ist beachtet. Andere Nichtigkeitsgründe sind
nicht ersichtlich. Insbesondere kann nicht wegen Drohung
nach § 123 Abs. 1 BGB angefochten werden: Soweit die Be-
klagte einwendet, der Kläger habe sie unter Druck gesetzt, steht
dahinter lediglich des Klägers eigener Vortrag, dass er zu wei-
terer Tätigkeit nur bei Unterzeichnung der Gebührenverein-
barung bereit gewesen sei. Das Setzen einer solchen Bedingung
im Rahmen von Vertragsverhandlungen ist legitim und hindert
nicht eine freie Entscheidung der Beklagten für oder gegen die
Erteilung des Auftrags.

2. Gegenstand des anwaltlichen Auftrags war die Hilfestel-
lung des Klägers bei der Sicherung beziehungsweise Realisie-
rung der Ansprüche der Beklagten beziehungsweise ihrer Ge-
sellschaft gegen die K. GmbH und nicht lediglich die Prüfung
des Forderungsverzichts. Den in jeder Hinsicht zutreffenden
Gründen des landgerichtlichen Urteils (S. 7) ist insoweit nichts
hinzuzufügen. An diese Feststellung ist der Senat gebunden,
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Die Berufung der Beklagten lässt einen
Angriff im Sinne von § 520 Abs. 3 Nr. 3 ZPO nicht erkennen,

3. Aus der Vergütungsvereinbarung ist die Beklagte ver-
pflichtet. Der Einwand der Beklagten, die Betriebsgesellschaft
habe Mandantin werden sollen, ist ohne Substanz. Die schriftli-
che Vergütungsvereinbarung hat die Vermutung der Vollstän-
digkeit und Richtigkeit für sich. Für die abweichende Behaup-
tung ist in der Sache – auch in dem nicht nachgelassenen
Schreiben der Beklagten vom 17. Februar 2009 – nichts Sub-
stanzielles vorgetragen. Auch vorprozessual ist dergleichen
nicht ansatzweise geltend gemacht worden, so dass für ein der-
artiges Verständnis der Beklagten keinerlei Anhaltspunkte be-
stehen.

4. Die Gebührenansprüche des Klägers sind in voller Höhe
des Rechnungsbetrages gegeben.

a) Es sind alle angesetzten Stunden als tatsachlich erbracht
anzusehen.

Darlegungs- und beweisbelastet für das Erbringen der abge-
rechneten Stunden ist – entgegen seiner Auffassung – der kla-
gende Rechtsanwalt. Das ergibt sich schon aus dem allgemei-
nen Grundsatz, dass jeder die für ihn günstigen Tatsachen zu
beweisen hat (entsprechend für die vorliegende Konstellation
auch Gerold/Schmidt/von Eicken /Madert, BRAGO, Kommen-
tar, 15. Auflage, § 3 Rz. 9 „Vereinbarung von Stundenhonora-
ren“). Nichts anderes ergibt sich aus dem vom Kläger für sich
in Anspruch genommenen Urteil des OLG Hamm vom 18.
Juni 2002, JurBüro 2002, 638. Darin heißt es im Gegenteil ge-
rade (zitiert nach juris Rdnr. 9), dass die Vereinbarung eines
Zeithonorars den Rechtsanwälten den Nachweis ihres tatsäch-
lich erbrachten Zeitaufwandes auferlegt – anders war es aller-
dings in dem dortigen Fall eines Pauschalhonorars, dessen Un-
angemessenheit am Maß des Stundenaufwandes der Mandant
zu beweisen hatte.

Allerdings vermag der Senat dem Vorbringen des Klägers
zur Erbringung der berechneten Stunden aus dem Inbegriff
der mündlichen Verhandlung ohne Weiteres zu folgen. Ob und
in welchem Umfang das Bestreiten der Beklagten zulässig ist,

(„zudem fehlt es an jeglichem Beweisangebot. Daher wird bestritten, dass dem
Beklagten ein Zeitaufwand entsprechend der Aufstellung entstanden ist. Im Übri-
gen muss die Beklagte den behaupteten Zeitaufwand jedenfalls insoweit mit
Nichtwissen bestreiten als sie daran nicht teilhatte. Soweit Telefonate geführt wor-
den sein sollen, werden diese bestritten. Der Klager möge hier einen Nachweis für
die geführten Telefonate vorlegen“, Bl. 69)

kann dabei dahin gestellt bleiben. Denn ihr Bestreiten bleibt –
ohne jede konkrete sachliche Begründung, warum auch nur eine

einzige Position überhöht abgerechnet worden sein sollte – bloß
formal und zielt ersichtlich allein darauf ab, den Kläger in Beweis-
schwierigkeiten zu bringen. Bei einem Großteil der Leistungen
des Klägers – bei Telefonaten und Besprechungen – ist sie selbst
beteiligt gewesen. Über andere Leistungen – die Besprechungen
mit dem Adoptivsohn, dem Herrn W., ihrer Steuerberaterin und
der Zeugin B. – ist sie in den mit ihr abgehaltenen Besprechun-
gen umgehend informiert worden. Soweit Arbeitszeiten des Klä-
gers in Abwesenheit Dritter angefallen sind, so sind der Beklagten
die Ergebnisse dieser Arbeiten ebenfalls zeitnah mitgeteilt wor-
den, nämlich insbesondere das Ergebnis der Durcharbeitung der
Unterlagen beim Gespräch am Folgetag, dem 5. November, die
angefertigte Forderungsverzichtserklärung durch deren Vorlage
(vgl. Anlage K 10, Bl. 49) und die Arbeiten am Gesellschaftsver-
trag in der 21/2-stündigen Besprechung vom 25. November. Den
diesbezüglichen Darlegungen des Klägers hat die Beklagte weder
in ihrer Berufungserwiderung noch im Termin vom 3. Februar
2009 ein sachliches Bedenken entgegenzustellen gewusst.
Schließlich sind die jeweils angesetzten Zeiten aus dem im Ein-
zelnen angegebenen Arbeitsinhalt auch unmittelbar nachvollzieh-
bar. Insgesamt besteht somit keinerlei Anhalt für einen
überhöhten Ansatz.

b) Der Kläger hat auch Anspruch auf Vergütung die vor Ab-
schluss der schriftlichen Vergütungsvereinbarung entfalteten
Tätigkeiten.

Zutreffend geht der Kläger davon aus, dass sich die Vergü-
tungsvereinbarung auf die gesamte von ihm entfaltete Tätigkeit
erstreckt. Der Senat hält dies für den selbstverständlichen Re-
gelfall und entsprechend eine besondere Erwähnung in der
Vergütungsvereinbarung für überflüssig. Eine Beschränkung
auf die nach deren Abschluss erbrachten Stunden ergibt sich
auch nicht daraus, dass der Kläger in Aussicht gestellt hat,
nichts für den Fall zu berechnen, dass die Beklagte die Vergü-
tungsvereinbarung nicht unterzeichnet. Das Angebot, ableh-
nend nichts zu verlangen, ist nur korrekt: Denn von der Beklag-
ten konnte nicht ohne Weiteres erwartet werden, dass sie sich
auf eine Gebührenvereinbarung einlassen würde. Hätte sie es
vorgezogen, einen anderen Rechtsanwalt – dann zu gesetzli-
chen Gebühren – zu beauftragen, hätte sie von den bisherigen
Teilleistungen des Klägers nichts gehabt. Dieser hätte dann, da
die vorzeitige Mandatsbeendigung nur auf der Ablehnung der
Vergütungsvereinbarung beruhte, für seine Teilleistungen auch
keinen Vergütungsanspruch. Hieraus lassen sich aber keine
Schlüsse darauf ziehen, dass der Kläger generell seine bisheri-
gen Leistungen umsonst hätte erbringen wollen.

c) Für nicht gerechtfertigt hält der Senat – abweichend vom
Landgericht – den Abzug je einer Viertelstunde von den zuer-
kannten Positionen.

Der Senat hält die Vereinbarung der Stundenabrechnung
per angefangener Viertelstunde für wirksam. Er vermag der
Auffassung des OLG Düsseldorf, NJW-RR 2007, 1229, nicht zu
folgen. In dem dortigen Fall hatte ein Anwalt aufgrund einer
Honorarvereinbarung insgesamt knapp 77.000,00 DM berech-
net, wobei er von insgesamt 167 abgerechneten Zeittakten 115
im Zeittakt von „bis 15 Minuten“ abgerechnet hatte. Hierdurch
hatte er ein das gesetzliche Honorar um mehr als das fünffache
übersteigendes Honorar erzielt, worin das OLG Düsseldorf eine
sittenwidrige Aufblähung des Zeithonorars gesehen hat, das
strukturell auf der – deshalb für unwirksam gehaltenen – Zeit-
taktklausel beruhe.

Das überzeugt den Senat nicht. Es ist das Eine, die Ausnut-
zung einer Klausel für sittenwidrig zu halten und das Andere,
die Klausel selbst für unangemessen benachteiligend. Nach der
Auffassung des erkennenden Senats ergibt sich eine unange-
messene Benachteiligung nicht schon daraus, dass die Bestim-
mung einen Missbrauch ermöglicht. Wenn im Ansatz Zeitho-
norare gesetzlich zulässig sind, wird man auch Zeittaktungen
gestatten müssen. Die Steuerberatergebührenverordnung etwa
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schreibt in § 13 für die mannigfach – etwa im Rahmen von Tä-
tigkeiten bei Steuererklärungen, bei der Buchführung, bei der
Lohnbuchführung, bei Abschlussarbeiten oder bei Steuer-
bescheinigungen – anzusetzenden Zeitgebühren einen
30-minütigen Takt (angefangene halbe Stunde) vor. Warum im
Falle anwaltlicher Mandate eine kürzere Taktung als unange-
messene Benachteiligung anzusehen sein sollte, leuchtet nicht
ein. Die Aufschreibung im 15-Minuten-Takt erscheint für die
anwaltliche Tätigkeit, deren Arbeitsschritte in aller Regel län-
gere Zeitabschnitte als nur einzelne Minuten umfassen, viel-
mehr als adäquat.

Für einen Missbrauch gibt der vorliegende Fall keine An-
haltspunkte. Bei 18 angefallenen Arbeitseintagen hat der Kläger
überhaupt in nur vier Fällen weniger als eine Stunde gearbeitet,
in keinem einzigen weniger als eine halbe.

5. Der Beklagten steht auch keine Forderung zur Aufrech-
nung zu.

Es kann offen bleiben, ob (wofür allerdings einiges spricht)
der Kläger seine Pflichten verletzt hat, indem er entgegen Zif-
fer 14 nach Überschreitung des Mindesthonorars von 800,00
Euro netto eine Aufstellung über die angefallene Arbeitszeit
nicht übergeben hat. Denn es spricht nichts dafür und ist von
der Beklagten noch nicht einmal plausibel dargelegt, dass sie
im Falle einer solchen Rechnungslegung früher gekündigt
hätte. Was sie zu zahlen hatte, wusste sie aus der Honorarver-
einbarung genau. Ebenso konnte sie sehen, welche Stunden
der Kläger mit Arbeiten für sie zubrachte, denn das meiste ent-
fiel auf Besprechungen mit ihr oder auf Besprechungen mit
weiteren involvierten Personen, von denen sie wusste. Sie kann
daher nicht gut angenommen haben, dass bis zur erstmaligen
Rechnungserteilung noch nicht mehr als die vier Stunden für
das Mindesthonorar angefallen wären, sondern hat die angefal-
lenen Stunden jedenfalls überschlägig abschätzen können.
Dass es ihr auf einen bestimmten Betragsrahmen als Limit an-
gekommen wäre, ist weder der Vergütungsvereinbarung, noch
ihrem sonstigen Verhalten zu entnehmen und steht auch im
Widerspruch zu dem schon wegen der Beteiligung der Frau B.
umfangreich angesetzten Projekt und dessen wirtschaftlicher
Bedeutung für die Beklagte.

Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich die Be-
stimmung in Ziff. 1.4. der Vergütungsvereinbarung auch nicht
als Fälligkeitsregelung in dem Sinne verstehen, dass der Kläger
zu weiterer (abrechenbarer) Tätigkeit erst berechtigt sein sollte,
wenn er die Zwischenabrechnung erteilt und die Beklagte die
erbrachten Stunden gegengezeichnet hätte. Ein solches Ver-
ständnis gibt die Klausel auch bei im Zweifel kundenfreund-
licher Auslegung nach den §§ 305 ff. BGB nicht her. Die Ertei-
lung von Zwischenabrechnungen sollte nach Ziff. 1.5. weitere
Vorschusszahlungen auslösen. Der Anwalt sollte also bei fort-
laufender Teilabrechnung fortlaufend im Voraus bezahlt wer-
den. Damit verträgt sich die Vorstellung einer Ruhendsteilung
des Auftrags bis zur Billigung der Zeitaufstellung und der Zah-
lung des nächsten Vorschusses nicht. Auch lässt das Verhalten
der Beklagten während der Tätigkeit des Klägers nichts dafür
erkennen, dass sie selbst einem derartigen Verständnis ange-
hangen hätte.
Anmerkung der Redaktion: Das OLG Schleswig widerspricht mit
seinem Urteil dem OLG Düsseldorf (AnwBl 2006, 770 mit Leitsatz,
Volltext mit elf Anwaltsblatt-Seiten unter www.anwaltsblatt.de).
Das OLG Düsseldorf hatte die Vereinbarung eines 15-Minuten-
Zeittaktes in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unwirksam
gehalten (siehe dazu in diesem Heft auch die Entscheidung des
BGH auf Seite 554). Das OLG Schleswig hält einen Zeittakt von 15
Minuten für rechtens, solange dieser nicht missbräuchlich zum
Aufblähen des Honorars verwendet wird.

Die vollständige Entscheidung (mit dem ausführlichen Sach-
verhalt) ist im Internet unter www.anwaltsblatt.de abrufbar.

Anwaltsnotariat

Keine Punkte für „Erbscheinsverhand-
lungen“ und Fachanwalt
BNotO § 6 Abs. 3

a) Die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung nach § 2356
Abs. 2 BGB durch einen Notar („Erbscheinsverhandlung“) ist als
Niederschrift im Sinne des § 38 Abs. 1 BeurkG zu werten; sie fin-
det deshalb bei der Ermittlung der auf die Urkundsgeschäfte ent-
fallenden Punktzahl im Auswahlverfahren zur Besetzung von
Stellen für Anwaltsnotare nach Abschnitt A II Nr. 3 Buchst. d des
Runderlasses zur Ausführung der Bundesnotarordnung in seiner
geänderten Fassung vom 10. August 2004 (JMBl. für Hessen
S. 323) keine Berücksichtigung.

b) Die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung für das Verwal-
tungsrecht rechtfertigt nicht die Vergabe von Sonderpunkten nach
Abschnitt A II Nr. 3 Buchst. e, cc des Runderlasses.
BGH, Beschl. v. 20.4.2009 – NotZ 21/08

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.
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Anwaltspraxis

Die klassische Besprechung

Mit Anwaltsunternehmen assoziiert
man in Deutschland immer noch eine
nur sehr kleine Gruppe von meist in-
ternationalen Sozietäten, denen man
nachsagt, dort gäbe es gar keine An-
wälte mehr. Heussen hat aber nicht
nur ein Buch für die wenigen großen
Sozietäten geschrieben, sondern be-
trachtet auch den Einzelanwalt als Un-
ternehmer und fasst in seinem Werk
in strukturierter Form Erfahrungen aus
einem langen Anwaltsleben zusam-
men. Das Buch gehört in die in
Deutschland noch große Lücke von Li-
teratur über Management von Anwalts-
sozietäten – solche Werke findet man
sonst nur von englischsprachigen Auto-
ren, und der Grund für die nicht sehr
starke Verbreitung dieser Werke mag
daran liegen, dass sie nicht in deut-
scher Übersetzung vorliegen. Insofern
ist das Werk von Heussen das erste
deutschsprachige Buch, das von einem
deutschen Anwalt aus deutscher an-
waltlicher Erfahrung, gepaart mit Ma-
nagementerfahrung geschrieben wor-
den ist. Dieses Buch zeigt nicht, wie
man Anwaltsunternehmen führt; erst
aus dem Untertitel – Erfahrungen,
Ideen, Anregungen –, der in den Ver-
lagsankündigungen etwas kurz kommt,
erschließt sich der Wert des Buches. So
enthält das Buch viele hilfreiche Erfah-
rungen, und es wird keinen Leser ge-
ben, der viele dieser Erfahrungen nicht
bereits selber gemacht hat. Man mag
über viele Schlüsse, die Heussen aus
seinen Erfahrungen gezogen hat, strei-
ten, und vermutlich würde man dem
Verfasser damit eine große Freude ma-
chen.

Das Buch ist eher aus der Perspek-
tive einzelner Anwaltspersönlichkeiten
geschrieben, die sich zu einer Sozietät
zusammenschließen, weniger aus der
Sicht einer Sozietät, die wie ein Unter-
nehmen geführt wird und deshalb von
Partnern eine gewisse persönlichkeits-

fremde Disziplin verlangen muss. Das
Buch kombiniert diese persönlichen Er-
fahrungen von Heussen mit vielen hilf-
reichen Checklisten zu den verschie-
densten Themen, die Anregungen
dafür geben, wie man bestimmte Pro-
bleme, die in Sozietäten gleich welcher
Größe immer auftauchen, strukturiert
angeht. Das Buch hat ein ausgezeichne-
tes Literaturverzeichnis mit anwaltsspe-
zifischer und sonstiger Management-
literatur, und man stellt mit Erstaunen
fest, dass der Eindruck einer gewissen
Unprofessionalität, den deutsche An-
wälte häufig hinterlassen, jedenfalls
nicht dem Mangel an verfügbarer Litera-
tur, insbesondere Zeitschriftenaufsät-
zen (viele wiederum von Heussen), ge-
schuldet ist.

Das unvollständige Stichwortver-
zeichnis (Begriffe wie z. B. Marke oder
Markenbildung fehlen, auch wenn sie
im Werk behandelt werden, und Mar-
keting taucht als Unterpunkt von Wer-
bung auf, was sachlich nicht richtig ist)
sollte in der nächsten Auflage verbes-
sert werden.

Rechtsanwalt Markus Hartung, Frankfurt/Main

Ergänzung: Die persönliche Sicht
Heussen breitet geradezu mit Lust und
Freude eine Fülle von Perspektiven,
Ideen, Anschauungen aus, die sich mit
der Führung des Anwaltsunterneh-
mens befassen. Die Breite seines Wis-
sens, seine Belesenheit sind stupend.
Wir werden mit Zitaten deutscher,
amerikanischer Autoren, japanischer
und chinesischer Schriftsteller und
Philosophen bedient. Dies ist die hori-
zontale Sicht. Vertikal gibt uns Heus-
sen Belegstücke quer durch die Ge-
schichte bis zu den Römern und
Griechen. Und all dies bereichert und
vergnügt, weil man die Belehrung
gerne hinnimmt; denn man musste
das alles nicht wissen. Angenehm (das
Gefühlsattribut ist bewusst gewählt) ist,
dass Heussen weiß, wovon er spricht.
Er kennt die Einzelpraxis, er kennt die
mittlere Sozietät, er kennt die internatio-
nale Sozietät. Er ist nicht der (unerträgli-
che – nun das attributive Gegenstück –)
Richter, der einem erklärt, wie man ein
guter Anwalt ist. Er ist auch nicht der
(schon eher erträgliche) Unternehmens-
berater, der das gleiche Ziel verfolgt.
Heussen ist nicht nur ein erfolgreicher
Anwalt, sondern hat auch viele Erfah-
rungen gewonnen und erlitten.

Mit großem Gewinn liest man zu
den Stichworten der richtige Partner,
Partnersuche, Gewinnverteilung, Stra-
tegien (Heussen ist ein Liebhaber von
rationalen Strategien, auch wenn er
dem Irrationalen durch das Buch von
Gigerenzer, Bauchentscheidungen,
2007, hinreichenden Raum gibt), Ak-
quisition, Managing-Partner, externe
Berater und die Honorarbemessung.

Heussen verlässt immer wieder den
strengen Weg der durch seine Glie-
derung vorgegebenen Systematik. Dies
ist kein Mangel des Buches, sondern
Folge seiner Reichhaltigkeit. Es handelt
sich um ein Paperback von 325 Seiten.
Würde dessen Inhalt gegliedert, wie es
eine strenge Systematik vorsieht, so
benötigte der Autor die doppelte An-
zahl von Seiten. (Außerdem wäre es
dann sicher gebunden und nicht im
Flugzeug oder in der Bahn zu lesen.)
Es ist nun einmal so, dass jede Ord-
nung und Systematik tatsächlich mehr
Raum braucht, als wenn man dem ge-
schriebenen Text kleine Unebenheiten,
was die Ordnung anbelangt, erlaubt.
Natürlich wird die Ordnung gesucht
(was zum Schmunzeln veranlassen
kann). An irgendeiner Stelle fällt es
Heussen auf, dass er sich im Anwalts-
unternehmen vielleicht auch mit
den nicht juristischen, nicht anwalt-
lichen Mitarbeitern befassen sollte
(S. 143–147). Folglich wird hierfür an
systematisch richtiger Stelle ein Kapitel
eingeschoben, das aber dann nur aus
fünf Seiten besteht, was belegt, dass
Systematik nicht notwendig identisch
mit Reichtum der Gedanken ist.

Zum Schluss wendet sich Heussen
der Unternehmenskultur der Anwalts-
praxis (S. 297 ff.) zu. Über dieses
Thema habe ich mit Heussen korres-
pondiert. Die Unternehmenskultur ge-
rät mir bei Heussen zu formell, zu
organisatorisch, zu werteleer. Unter-
nehmenskultur hat etwas mit der wer-
temäßigen Ausrichtung einer Sozietät
zu tun. Die Partner sollten, was anwalt-
liche Moral, Ethik, Grundsatzfragen,
Ehrlichkeit, Steuerehrlichkeit anbe-
langt, im Wesentlichen von den glei-
chen Grundanschauungen bestimmt
sein. Über derartige „Werthaltigkeit“
kann man natürlich auch anderer An-
sicht sein.

Lohnt der Erwerb des Buches? Die
Lektüre? Ist man nach ihr reicher?
Dreimal Ja.

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Köln

Anwaltsunternehmen
f�hren
von Benno Heussen; M�nchen:
C. H. Beck, 2009; XXIV, 327 S.,
kart.; 978-3-406-56908-1;
36,00 Euro.

MN B�cher & Internet
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Arbeitsrecht

Die Neuauflage dieses Anwaltformular-
buchs zum Arbeitsrecht enthält eine
Fülle der für die anwaltliche Praxis im
Arbeitsrecht erforderlichen Formulare
und Muster, sowohl im Individual- und
im kollektiven Arbeitsrecht als auch im
Prozessrecht. Insbesondere die Auswir-
kungen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes und der AGB-Kon-
trolle von Arbeitsverträgen wurden
durchgehend berücksichtigt. Die Auto-
ren führen kurz in die Kapitel ein und
geben einen Überblick über die Rechts-
lage. Sie geben darüber hinaus Erläute-
rungen zu den Mustern und Klauseln.
Das Werk enthält Erläuterungen, Pra-
xistipps und Checklisten, zum Beispiel
zu Altersteilzeit, Änderungskündigung,
Datenschutz, Einstweiliger Rechts-
schutz, Telefondatenerfassung, Vor-
standsvertrag sowie Zielvereinbarun-
gen. Alle Muster und Formulare sind
auf der beigefügten CD enthalten.

IT-Recht

Das vorliegende Handbuch orientiert
sich eng an dem für den „Fachanwalt
für Informationstechnologierecht“ von
der Fachanwaltsordnung (FAO) vor-
gegebenen Fächerkanon (hier § 14 k
FAO).

Die Autoren gehen unter anderem
auf die Themen Vertragsrecht der In-
formationstechnologien, Recht des
elektronischen Geschäftsverkehrs, Im-
materialgüterrecht im Bereich der In-
formationstechnologien, Datenschutz-
recht und Recht der IT-Sicherheit sowie
Telekommunikationsrecht ein. Weiter-
hin berücksichtigt werden das Vergabe-
recht und e-Government, internatio-
nale und strafrechtliche Aspekte des
Informationstechnologierechts sowie
Besonderheiten in der Verfahrens- und
Prozessführung.

Praxistipps und Beispiele aus der
täglichen Anwaltspraxis runden das
Werk ab.

Medien- und Urheberrecht

Eine Besonderheit des Vertriebs von
Software über das Internet ist die
grenzüberschreitende Dimension.
Häufig werden verschiedene Rechts-
ordnungen berührt. Am Beispiel des
deutschen Sachrechts wird gezeigt, wie
die Haftung der am Softwarevertrieb
Beteiligten aussieht.

Die Autorin geht im Hinblick auf
die Bestimmung des anwendbaren
Rechts bei der internationalen Produkt-
haftung auf das Kollisionsrecht in
Deutschland, in der Schweiz und in
den Vertragsstaaten des Haager Pro-
dukthaftungsübereinkommens ein. Da-
bei stellt sie Lösungsansätze dar und
erörtert auch das Herkunftslandprinzip
der E-Commerce-Richtlinie und seine
Bedeutung für die internationale Pro-
dukthaftung. Auch die Verordnung
über das auf außervertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht
(Rom II-VO) wird eingegangen.

Anwalts-Formularbuch
Arbeitsrecht
von Jobst-Hubertus Bauer u. a.;
3., �berarb. Aufl.; K�ln: Dr. Otto
Schmidt, 2008; 1.179 S., geb.;
inkl. CD-ROM;
978-3-504-42666-8;
99,00 Euro.

Handbuch des Fach-
anwalts Informations-
technologierecht
von Michael Lehmann/Jan
Geert Meents (Hrsg.); Neuwied:
Luchterhand, 2008; 1.532 S.,
geb.; 978-3-452-26676-7;
148,00 Euro.

Produkthaftung f�r
Software im Internet
von Sandugash Uskenbayeva;
T�bingen: Mohr Siebeck, 2008;
XXI, 254 S., kart.;
978-3-16-149621-9;
44,00 Euro.
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GmbH-Recht

Das Buch informiert über die wesentli-
chen Grundzüge des GmbH-Rechts
von der Gründung bis zur Liquidation
der Gesellschaft. Die Neuauflage be-
rücksichtigt die durch das MoMiG
veranlassten Änderungen des GmbH-
Rechts, angefangen von der Kapitalauf-
bringung über die Kapitalerhaltung bis
hin zur Behandlung von Gesellschaf-
terdarlehen. Die Mustersatzung und
die Unternehmensgründungsgesell-
schaft werden ebenfalls erläutert. Be-
sonderes Augenmerk wird auf die
BGH-Rechtsprechung gelegt.

Societas Europaea (SE)

Das Handbuch erörtert die besonderen
Einsatzmöglichkeiten der Rechtsform
der Europäischen Aktiengesellschaft
(Societas Europaea) gegenüber den bis-
herigen Gesellschaftsformen. Dabei
werden die Möglichkeiten aufgezeigt,
die die SE bei grenzüberschreitenden
Transaktionen bietet, sowie Lösungsan-
sätze geboten für Fragen, die z. B. bei
Verhandlungen um die Arbeitnehmer-
beteiligung entstehen können. Das Werk
setzt sich mit betriebswirtschaftlichen,
arbeitsrechtlichen und steuerrechtlichen
Gesichtspunkten auseinander.

Anwaltspraxis

Diese zweisprachige Formularsamm-
lung zum Handels- und Gesellschafts-
recht enthält sowohl in deutscher als
auch in englischer Fassung unter ande-
rem Handelsregisteranmeldungen, Ge-
sellschaftsverträge sowie Kaufverträge,
AGB und sonstige Verträge. Neu in der
4. Auflage sind zum Beispiel die Sat-
zung der Europäischen Aktiengesell-
schaft (SE), Joint Venture-Vertrag,
Schiedsgerichtsklauseln oder Software-
entwicklungsvertrag. Sämtliche Formu-
lare des Werkes sind auf der beiliegen-
den CD-Rom enthalten.

GmbH-Recht in der Praxis
von Markus Gehrlein/Carl-Heinz
Witt; 2. Aufl.; Frankfurt am Main:
Recht und Wirtschaft GmbH,
2008; XXXV, 516 S., geb.;
978-3-8005-1469-4;
98,00 Euro.

Handbuch zur Europ�i-
schen Gesellschaft (SE)
von Karel van Hulle /Silja Maul/
Florian Drinhausen; M�nchen:
C. H. Beck, 2007, XXVIII; 353 S.,
geb.; 978-3-406-55279-3;
98,00 Euro.

Standardvertragsmuster
zum Handels- und
Gesellschaftsrecht,
Deutsch-Englisch
von Dieter Stummel; 4. Aufl.;
M�nchen: C. H. Beck, 2009;
X, 549 S., geb.; inkl. CD-ROM;
978-3-406-56957-9; 84,00 Euro.
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Kataloge Recht
Literaturrecherchen können schnell ein
Fass ohne Boden werden. Das Quellen-
angebot ist vielfältig. Auch unselbst-
ständige Literatur, wie Zeitschriftenarti-
kel oder Festschriftenbeiträge sind
immer besser recherchierbar und liegen
teilweise im Volltext vor. Bibliotheks-
bestände außerhalb des Wohn- und Ar-
beitsortes sind durch Dokumentenlie-
ferdienste ortsunabhängig nutzbar. Die
Online-Fernleihe der Bibliotheken oder
Subito (www.subito-doc.de) liefern in-
nerhalb von zwei bis drei Tagen die
gewünschte Literatur an jede Adresse
und einzelne Beiträge seit April auch
wieder per E-Mail.

Bei den vorgestellten Angeboten
liegt der Schwerpunkt auf Metakatalo-
gen und Portalen, einige Einzelkataloge
sind exemplarisch aufgeführt. Für alle
Angebote gilt, dass diese Ressourcen im
sogenannten „deep web“ zu finden sind
und durch allgemeine Suchmaschinen
nicht gefunden werden können.

Meta-Kataloge und Portale

Elektronische Zeitschriftenbibliothek –
EZB Rechtswissenschaft
9 http://rzblx1.uni-regensburg.de/
ezeit
Die EZB ist ein gemeinsamer Service
von mehr als 500 Bibliotheken, die hier
ihre gesamten online erscheinenden
Zeitschriften nachweisen. Über 1.800
Zeitschriftentitel sind allein für die
Rechtswissenschaft nachgewiesen. Die
Zugriffsmöglichkeiten sind mit Ampel-
farben dargestellt. Rote Titel sind kos-
tenpflichtig, die Beiträge der grün mar-
kierten Titel sind frei zugänglich; wie
das German Law Journal mit dem aktu-
ellen Artikel von Thomas Hoeren: „Lia-
bility for Online Services in Germany“
oder vielen Gesetzesblättern. Sehr viele
frei zugängliche Titel sind jedoch älte-
ren Datums.

Die virtuelle Fachbibliothek Recht
9 www.vifarecht.de
Es handelt sich um ein Angebot an der
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußi-
scher Kulturbesitz und es wird von der
DFG gefördert. Zusätzliche Titel und
Angebote kommen von Kooperations-
bibliotheken und -verbünden, wie z. B.
diversen Max-Planck-Instituten und den
Rechtsbibliotheken der Universitäten
von Konstanz, St. Gallen, Tübingen und

Hamburg. Hier kann auch über aus-
gewählte, wissenschaftlich relevante In-
ternetquellen gesucht werden. Die Su-
che nach Monografien und nach
Aufsätzen in Zeitschriften und Fest-
schriften ist hier ebenso möglich wie
die Suche nach Fachzeitschriftentiteln.
Die Rubrik „parallele Suche“ bietet ei-
nen Metakatalog über die Kataloge der
Kooperationspartner. In der Artikel-
suche müssen die verschiedenen Ange-
bote separat angewählt werden. Titel
von Fachzeitschriften werden hier über
die ZDB (Zeitschriftendatenbank) ge-
sucht und die Verfügbarkeit in einzel-
nen Bibliotheken nachgewiesen. Für
elektronisch verfügbare Titel besteht
eine Verlinkung zur EZB (s. o.).

Vascoda
9 www.vascoda.de

Vascoda bietet Zugang zu Informatio-
nen und Volltexten aus unterschied-
lichen Fächern und fungiert als Ein-
stiegsportal für diverse virtuelle
Fachbibliotheken und Fachportale. Es
gibt hier die Möglichkeit einer interdis-
ziplinären Suche über mehrere Fach-
gebiete. Recherchemöglichkeiten beste-
hen über Internetquellen sowie die
Inhalte verschiedener Bibliothekskata-
loge und Fachdatenbanken. Liegen Tref-
fer frei zugänglich im Volltext vor, wird
ein entsprechender Link angegeben.
Ansonsten kann zumindest ein Stand-
ortnachweis oder eine Bestellung über
Subito durchgeführt werden.

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)
9 www.ubka.uni-karlsruhe.de/
kvk.html
Der (KVK) ist ein Meta-Katalog für
Bibliotheks- und Buchhandelskataloge,
der bereits seit über zehn Jahren
besteht und sukzessive ausgebaut
wurde. Hier kann neben Bibliotheks-
beständen (auch international) die
Lieferbarkeit von Titeln über den Buch-
handel recherchiert werden. Die ein-
gegebenen Suchanfragen werden an
mehrere Bibliothekskataloge gleichzei-
tig weitergereicht und die jeweiligen
Trefferlisten angezeigt.

Parlamentsbibliotheken

Bibliothek des Bundestages
9 http://opac.bundestag.de
Neben Monografien kann hier auch un-
selbstständige Literatur, d. h. Aufsätze
von Zeitschriften, Festschriften oder an-

deren Sammelwerken recherchiert wer-
den. Die Bibliothek sammelt Publika-
tionen zu Recht und Politik mit
Parlamentaria des In- und Auslandes
sowie zu Wirtschaft, öffentliche Verwal-
tung, Sozialwissenschaften und Neuere
Geschichte. In der Suche des „elektro-
nischen Katalogs“ ist die Nutzung des
Registers (s. Karteikartensymbol hinter
der Eingabemaske) sehr hilfreich.

Bibliothek des hessischen Landtages
9 http://starweb.hessen.de/starweb/
LIS/Parlamentsdatenbank.htm?Pd_
Eingang.htm
Der Zugriff auf Parlamentaria des Lan-
des Hessen und eine sehr übersicht-
liche Aufbereitung für die Parlamenta-
ria des Bundes, der Länder und der EU
machen diesen Katalog interessant. Das
Angebot befindet sich in der Elektro-
nischen Bibliothek unter der Rubrik
„Parlamentaria“. Des Weiteren gibt es
je eine Rubrik zu Gesetzen mit Amts-
blättern, Zeitschriften und Blogs,
Wörterbüchern etc. Recht oder Politik.

Einzelne Universitätskataloge

Juristisches Seminar Tübingen
9 www.jura.uni-tuebingen.de/einrich
tungen/js/cataloge.htm
Der elektronische Katalog (OPAC) weist
den kompletten Bestand des Seminars
nach. Es sind dort sämtliche in Tübin-
gen vorhandenen Zeitschriften, Lose-
blattausgaben, Bücher und elektro-
nische Medien nachgewiesen. Zusätz-
lich interessant ist dieser Katalog
ebenfalls durch die Erfassung unselbst-
ständiger Literatur, wie Festschriften-
beiträge, die seit den 90er Jahren erfasst
werden.

9 Weitere Angebote
Weitere Einzelkataloge finden sich z. B.
an der Uni Hamburg (www.zbrecht.
uni-hamburg.de) oder den Einstieg zu
einzelnen Max-Planck-Instituten über
http://aleph.mpg.de.

Für das Anwaltsblatt im
Internet
Janine Ditscheid,
Dipl.-Biblio-
thekarin, K�ln
Sie erreichen die
Autorin unter der
E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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MN Schlusspl�doyer

Stellt sich den Fragen des Anwalts-
blatts: Rechtsanwältin Pia Tybussek aus
Köln ist Vorsitzende des Kölner An-
waltvereins. Sie ist seit 1985 Rechts-
anwältin und betreibt gemeinsam mit
ihrem Ehemann die Sozietät Tybussek
& Tybussek. Ihre Schwerpunkte liegen
auf dem Gebiet des Familien- und Erb-
rechts sowie dem privaten Bau- und
Architektenrecht. Sie ist Mitglied im
Kölner Anwaltverein, weil er ihr die
optimale Unterstützung auf den Ge-
bieten der Fortbildung, der Ausbildung
und der kollegialen Vernetzung bietet.
Auf Bundesebene tritt der Kölner An-
waltverein über den DAV schlagkräftig
für die Anwaltschaft auf.

Warum sind Sie Anw�ltin geworden?

Weil Anwalt nicht ging.

Schon einmal �berlegt, die Zulassung
zur�ck zu geben?

Ja, immer nach dem Urlaub.

Ihr gr��ter Erfolg als Anw�ltin?

Steht noch aus.

Ihr Stundensatz?

Ich arbeite mit Freude, nicht aus
Freude.

Ihr Traummandat?

Ein Sitz im Europaparlament.

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Sie war unkollegial und unfair.

Welches Lob w�nschen Sie sich von
einem Mandanten?

Diese Dame hätte ich nicht auf der
Gegenseite sitzen haben wollen!

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de

Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de

Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

DAV B�ro Br�ssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel

Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Mitglieder Service

Werbung hilft

Der DAV hat attraktive Werbemittel entwickelt, mit denen Sie
bei potenziellen Mandanten und Mandantinnen immer gut
ankommen. Alle give aways sind im Design der Werbekam-
pagne des DAV gehalten. Sie profitieren so von der
Bekanntheit und dem Image der Kampagne und werden
noch besser wahrgenommen. Ob Regenschirm oder
Rucksack, Antistressball oder Skat-Spiel … �berreichen Sie
diese Pr�sente bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Das
steigert Ihr Ansehen und damit im besten Fall auch die
Zahl Ihrer Mandanten. Alle Informationen unter
www.anwaltverein.de/leistungen/werbung/davshop.
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